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Wohneigentum 
unerschwinglich?
Die Förderung des Wohneigentums hätte eigentlich seit ihrer  
Verankerung in der Bundesverfassung genug Zeit gehabt, sich gesund 
zu entwickeln. Stattdessen serbelt sie dahin und kommt über Angst-
triebe nicht hinaus. Anders kann man sich nicht erklären, dass die 
Wohneigentumsquote hierzulande im europäischen Vergleich auch 
nach bald 50 Jahren kümmerlich abschneidet. 

In der Schweiz war Wohneigentum von jeher nur für eine  
Minderheit erschwinglich. Die nun schon seit Jahren äusserst niedri-
gen Zinsen hatten die Hoffnung aufkeimen lassen, dass es endlich  
auch für Einkommensschwächere in Reichweite käme. Dem ist aber 
nicht so. Nicht, dass sie den niedrigen Zins nicht bezahlen könnten, 
vielmehr gewähren ihnen die Banken gar keinen Kredit. Denn aus 
Furcht vor einer Immobilienblase berechnen diese die Tragbarkeit 
nach wie vor aufgrund eines Zinses von 5 Prozent – bei einem tatsäch-
lichen Zinsniveau von unter 1 Prozent! Wie die Zürcher Kantonal- 
bank in einer Analyse festgestellt hat, ist heute gerade noch ein Zehntel 
der Mieterhaushalte in der Lage, sowohl einen Fünftel des Kaufpreises 
aufzubringen als auch den fiktiven Zins von 5 Prozent zu bezahlen. 
Dabei ist das eigene Haus für eine überwältigende Mehrheit nach wie 
vor der grösste Wunsch. 

Lese ich, dass die Tiefzinsphase noch lange nicht zu Ende geht,  
denke ich, dass die Kreditgeber flexiblere Modelle finden müssten,  
die insbesondere der Situation von Jüngeren Rechnung trägt. Die 
meisten von uns fanden den Preis, den wir seinerzeit für unser Haus 
oder unsere Wohnung bezahlen mussten, sehr hoch und mussten  
uns anderweitig einschränken. Trotzdem bereut es kaum einer, das 
Wagnis eingegangen zu sein. Es kann nicht sein, dass praktisch einer 
ganzen Generation der Zugang zum Wohneigentum verbaut wird.  
Das sollte übrigens auch bei der Debatte um die Abschaffung des 
Eigenmietwertes bedacht werden. 

Ein Lichtblick zeichnet sich insofern ab, als die Zeit, in der für  
Immobilienentwickler der Bau von Mietliegenschaften lukrativer  
war, möglicherweise vorbei ist. Damit dürften wieder vermehrt  
Eigentumswohnungen zum Zuge kommen. Ist der potenzielle Käufer 
zudem bereit, bei den Ansprüchen an seine Traumwohnung  
Abstriche zu machen, dürften sich seine Aussichten wieder etwas  
verbessern. Immerhin.

Walde & Partner Immobilien AG
Alte Landstrasse 107
8702 Zollikon
044 396 60 60
www.walde.ch Zollikon . Baden . Luzern . Sursee . Thalwil . Uster . Zürich
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entspannen und die Gewissheit zu geniessen, dass Ihre Liegenschaft innert
kurzer Zeit zum besten erzielbaren Preis verkauft sein wird.
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In Zürich ist Hochwasserschutz eine gemeinsame Aufgabe von Kanton, Stadt  
und Privaten. Dabei bieten der Kanton und die Stadt Zürich einen Basisschutz,  
die Gebäudeeigentümer sorgen für den individuellen Gebäudeschutz, und die 
Gebäudeversicherung Kanton Zürich kommt für die versicherten Schäden auf. Eine 
neue Broschüre über Naturgefahren zeigt, wie sich Eigentümer über die Gefahren-
situation und den Gebäudeschutz informieren können.

Die Gefahr von Hochwasser bleibt in Zürich  
ein Thema. So ist die Stadt im Jahre 2005 nur 
knapp massiven Hochwasserschäden entgangen. 
Hätte das Zentrum der starken Niederschläge 
damals etwas weiter östlich über dem Sihltal 
und nicht im Berner Oberland gelegen, wären 

grosse Teile von Zürich durch die Sihl über- 
flutet worden. Gemäss dem Informationsblatt 

N AT U R G E FA H R E N

Wie sich Gebäudeeigentümer vor 
Hochwasser schützen können

 A K T E U L L

Zusammenfluss von Sihl (trübes Wasser)  
und Limmat beim Zürcher Hauptbahnhof im  

August 2005. Damals verhinderte einzig  
Wetterglück im letzten Augenblick, dass die Sihl  

erneut über die Ufer trat. 
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Rechtsberatung   Verkauf   Bewertung   Verwaltung   Baumanagement

Ihr Rechtsproblem. Unsere Beratung.

Steht ein heikler Vertragsabschluss bevor?
Plagen Sie Fragen zum Steuer-, Miet- oder
Baurecht? Hängt der nachbarliche Haussegen
schief? Das Immobilienrecht ist ein schwer
durchschaubarer Dschungel. Unsere erfahrenen
Juristen und Anwälte lichten ihn für Sie.
Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Cornel Tanno und sein Team 
freuen sich auf Ihren Anruf:  044 487 17 11 
oder per E-Mail: cornel.tanno@hev-zuerich.ch
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 A K T E U L L

Parzelle geltenden Gefahrenstufe per Mail an 
naturgefahren@gvz.ch Unterstützung anfor-
dern. 

Bauliche Schutzmassnahmen am Gebäude
Oft lässt sich durch geeignete Objektschutz- 
massnahmen mit geringem Aufwand eine  
grosse Schutzwirkung erreichen. Im roten und 
blauen Gefahrenbereich sind bauliche Schutz-
massnahmen sogar Voraussetzung für die Er-
teilung von Baubewilligungen. Die Gebäude-
versicherung Kanton Zürich empfiehlt den 
Gebäudeeigentümern, auch für Grundstücke  
im geringen Gefahrenbereich Schutzmassnah-
men zu treffen. Der Leitfaden Gebäudeschutz 
Hochwasser zeigt, wie man den Gebäudeschutz 
von der Planung bis zur Umsetzung angehen 
kann: www.awel.zh.ch/objektschutz 

Ein Notfallkonzept
Neben dem baulichen Objektschutz gibt es  
auch andere sinnvolle Massnahmen, die das 
Schadensrisiko im Ereignisfall minimieren. 
Dazu gehören der Unterhalt von Schächten,  
mobile Hochwasserschutzmassnahmen sowie 
die Entwicklung eines Notfallkonzepts. Dabei 
ist wichtig, dass Personen im Hochwasser- 
fall die Unter- und Erdgeschosse gefährdeter 
Gebäude sofort verlassen. Vermietern wird  
empfohlen, dass sie ihre Mieter in geeigneter 
Form darüber informieren. Für die Erarbei- 
tung eines Notfallkonzepts bietet Schutz &  

Rettung Zürich gerne Unterstützung an. Kon-
takt: srz-einsatzkoordination@zuerich.ch 

Versicherung
Die Gebäudeversicherung Kanton Zürich deckt 
grundsätzlich alle Schäden an Gebäuden, die 
durch Überschwemmung verursacht wurden. 
Nicht versichert sind hingegen Schäden an Mo-
biliar, Fahrzeugen, Schäden durch mangelnde 
Grundstückentwässerung, durch Rückstau in 
der Kanalisation, durch mangelhaften Gebäude-
unterhalt sowie Betriebsausfälle.

Vermieden werden sollte daher das Lagern 
von wertvollen Gütern oder sensiblen Ein- 
richtungen zur Gewährleistung des Betriebs  
im Erdgeschoss oder in Untergeschossen (z. B. 
Server-Anlagen) und wenn nötig müsste der  
Versicherungsschutz ergänzt werden. Die 
Gebäudeversicherung Kanton Zürich beant- 
wortet gerne Fragen dazu und bietet eine  
Erstberatung zum Gebäudeschutz an: natur 
gefahren@gvz.ch. (rcv)

W E I T E R F Ü H R E N D E  I N F O R M A T I O N E N 

Ein Informationsfilm der Stadt Zürich zum  
Hochwasserschutz von Gebäuden sowie weitere  
detaillierte Angaben und das aktuelle sowie  
bisher erschienene Informationsblätter finden sich 
unter: www.stadt-zuerich.ch/naturgefahren,  
Telefon 044 412 23 35

Neu: Ab 2020 sind auch Rückbaukosten bei den 
Steuern abziehbar
Ab 2020 kann ein Liegenschaftseigentümer,  
welcher eine Liegenschaft abreissen lässt und 
durch einen Ersatzneubau ersetzt, die Ab- 
bruchkosten vom Einkommen abziehen. Voraus-
setzung ist, dass er auf dem gleichen Grund- 
stück innert angemessener Frist einen Neubau 
mit gleichartiger Nutzung erstellt. Diese Kos- 
ten können wie auch Investitionen, welche  

dem Energiesparen und dem Umweltschutz  
dienen, neu auf die zwei  Folgeperioden vorge- 
tragen werden. 

Ein ausführlicher Text dazu findet sich in der 
Ausgabe Mai 2019, S. 37ff des Zürcher Hauseigen-
tümers oder auf:
https://www.hev-zuerich.ch/aktuell/
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ist die Stadt jedoch nicht nur 
durch Hochwasser in der Sihl 
gefährdet, weitaus häufiger sei-
en Überschwemmungen der 
vielen Zürcher Stadtbäche oder 
durch intensiven Wasserabfluss 
über versiegelte Oberflächen. 

Zürich rüstet sich für das 
nächste Hochwasser 
Für den Grundschutz entlang 
der Gewässer sind der Kanton 
und die Stadt Zürich zuständig. 
So hat im Oktober 2017 der  
Regierungsrat des Kantons 
Zürich die Projektierung eines 
Hochwasser-Entlastungsstol-
lens zwischen Langnau am 
 Albis und Thalwil beschlossen, 
welcher Hochwasserspitzen der 
Sihl in den Zürichsee überlei-
ten und dadurch das untere 
Sihltal und Zürich vor extremem Hochwasser 
schützen würde.

Weitere Informationen zu diesem Projekt  
sowie die Broschüre «Hochwasserschutz an  
Sihl, Zürichsee und Limmat» finden sich unter 
www.hochwasserschutz-zuerich.zh.ch.

Den Hochwassern an den Stadtbächen be-
gegnet die Stadt Zürich mit gezielten Mass- 

nahmen wie etwa der Sicherung von steilen 
Bachabschnitten durch Schwellen. Hingegen 
sind flächendeckende Schutzmassnahmen gegen 
Überschwemmungen durch intensiven Ober-
flächenabfluss nicht mit vernünftigem Aufwand 
umsetzbar. 

Verantwortung der Gebäudeeigentümer 
Folglich verbleibt für die einzelnen Gebäude 
selbst nach Umsetzung der nötigen Schutzmass-
nahmen durch die Behörden stets ein Restrisiko. 
Aus diesem Grunde werden Gebäudeeigentümer 
aufgefordert, selbst Verantwortung für ihr 
Gebäude zu übernehmen und es auf den Notfall 
vorzubereiten. 

Das Informationsblatt empfiehlt  
dabei folgende wichtige Punkte:
Die Gefahren kennen
Auf www.maps.zh.ch/naturgefahren kann über 
das Suchfeld oben links abgeklärt werden, ob 
das Gebäude oder das Grundstück im Ge- 
fahrenbereich liegt. Gefährdete Gebäude sind 
dabei je nach Mass der Gefährdung entspre-
chend markiert. Bei Bedarf kann man für  
die Überprüfung der für die entsprechende  

Situation an der Geschäftsstelle HEV Zürich (roter Punkt): Gefährdete Gebäude sind 
je nach Mass der Gefährdung entsprechend markiert.

Überschwemmte Fussgängerstege am Schanzengraben in 
unmittelbarer Nähe des HB Zürich. 

Bild: AWEL, Kant. Baudirektion Zürich
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Bewohner sowie in der Stadt ansässige Betriebe können auch die nächsten  
zwei Jahre von Preisvergünstigungen von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
profitieren: Die Stadt Zürich verzichtet weiter auf die Erhebung des Infrastruk- 
turpreises für Abwasser, bei der Abfallbewirtschaftung bleibt der Infrastruktur- 
preis für Wohneinheiten um 50 Prozent reduziert. Beide befristeten Bonusaktionen 
gelten bis 2021.

Im Jahre 2017 hatten die beiden Gemeinderäte 
Albert Leiser (FDP), Direktor des HEV Zürich, 
und Andreas Kirstein (AL) angesichts der hohen 
Reserven von Entsorgung und Recycling Zürich 
(ERZ) in einer Motion eine Reduktion der 
Grundgebühr beim Schmutzwasser um mindes-
tens 50 Prozent verlangt. 

Diese Forderung fand beim Zürcher Stadtrat 
Gehör, so beantragte dieser in der Folge sogar 
einen auf zwei Jahre befristeten kompletten 
 Verzicht auf die Erhebung der Abwassergrund-
gebühr.

Bereits früher hatte eine gemeinsam von  
Albert Leiser und Niklaus Scherr (AL) eingereich-
te Motion zur befristeten Senkung der Gebühren 
für die Abfallentsorgung in der Stadt Zürich dazu 
geführt, dass Hauseigentümer in der Stadt Zürich 
während dreier Jahre in den Genuss eines Bonus 
von 50 Prozent der Abfallgebühren kommen.

Jetzt hat der Stadtrat in einer Weisung be-
schlossen, dass beide Bonusaktionen bis 2021 
verlängert werden. Von den nicht erhobenen  
Gebühren profitieren sowohl die Vermieter wie 
auch die Mieter. (rcv)

P R E I S R E D U K T I O N  B E I  D E R  A B WA S S E R -  U N D  A B FA L L B E W I R T S C H A F T U N G

Stadt Zürich verlängert 
Bonusaktionen

Quelle: Fotolia
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Der Tatbestand des gewerbsmässigen Liegenschaftenhandels ist seit  
Jahren bekannt. Dennoch sind sich viele Privatpersonen, insbesondere mit  
Tätigkeiten im baunahen Bereich, dieses Steuerrisikos nicht genügend  
bewusst.

Gewerbsmässiger Liegenschaftenhandel liegt 
vor, wenn Grundstücke nicht bloss im Rahmen 
der Verwaltung des Vermögens oder unter Aus-
nützung einer sich zufällig bietenden Gelegen-
heit veräussert werden, sondern der Kauf und 
Verkauf von Liegenschaften systematisch be-
trieben wird, mit der Absicht, einen Gewinn  
zu erzielen. Dabei wird nicht vorausgesetzt,  
dass die steuerpflichtige Person nach aussen 
sichtbar am wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt 
oder die Tätigkeit in einem organisierten Be-
trieb ausübt. 

Der gewerbsmässige Liegenschaftenhandel 
kann hauptberuflich oder im engen Zusammen-
hang mit der hauptberuflichen Tätigkeit erfol-
gen. Eine Erwerbstätigkeit kann aber auch im 
nur gelegentlichen oder vereinzelten Verkauf 
von Grundstücken gegeben sein, sofern die Ent-
wicklungen des Liegenschaftenmarktes zur Ge-
winnerzielung ausgenutzt werden. Man spricht 
hier vom Quasi-Liegenschaftenhändler. 

Architekten, Bauleiter oder Handwerker, aber 
auch übrige Privatpersonen können nach ein-
schlägigen Gerichtsentscheiden und der Praxis 
der Steuerbehörden gegebenenfalls schon beim 
Verkauf einer einzelnen Liegenschaft zum Lie-
genschaftenhändler werden. 

Das Vorliegen des gewerbsmässigen Liegen-
schaftenhandels wird anhand folgender Indizi-
en beurteilt:

• Systematische und planmässige Art und Wei-
se des Vorgehens

• Häufigkeit der Liegenschaftsgeschäfte
• Kurze Besitzesdauer
• Enger Zusammenhang mit der beruflichen 

Tätigkeit / Fachkenntnisse

• Inanspruchnahme erheblicher Fremdmittel
• Reinvestition des Verkaufserlöses
• Organisation mittels Personengesellschaft 

oder einfacher Gesellschaft

Es ist zu beachten, dass je nach Konstella- 
tion schon das Erfüllen nur einzelner Kriterien 
zur Qualifikation als Liegenschaftenhändler 
führen kann.

Steuerfolgen
Gemäss Zürcher Steuerrecht unterliegt der  
Verkauf von Grundstücken der Grundstückge-
winnsteuer (20 % bis 40 %, bei kurzer Haltedau-
er bis 60 %). Da die Liegenschaft bei Annahme 
eines gewerbsmässigen Liegenschaftenhandels 
infolge selbständiger Erwerbstätigkeit dem  
Geschäftsvermögen zugewiesen wird, unter- 
liegt die Differenz zwischen Einkommens- 
steuerwert und Verkaufspreis zusätzlich der  
direkten Bundessteuer (maximal 11,5 %) und 
den Sozialversicherungsabgaben (rund 10 %). 

Dadurch ergibt sich ohne Berücksichti- 
gung der Zuschläge für kurzfristiges Halten  
bei der Grundstückgewinnsteuer und nach  
Abzug der AHV eine gesamte Belastung von 
mindestens 40 % (nach 20 Jahren Haltedauer) 
bzw. rund 60 % (bei einer Haltedauer ab zwei 
vollen Jahren, ansonsten gibt es weitere Zuschlä-
ge bei der Grundstückgewinnsteuer). 

Fallbeispiele: Handwerker oder Händler?
• Eine Privatperson erbt Bauland und realisiert 

unter Beizug eines Generalunternehmens ein 
Mehrfamilienhaus. Die Stockwerkeinheiten 
werden anschliessend an Dritte veräussert. 
Diese Konstellation wurde durch das Bun-

S T E U E R F O L G E N

Liegenschaftenhändler wider Willen

Am 24. sind wir auch im Notfall 24 Stunden für Sie da.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage

Das Service-Telefon
044 268 44 44

www.guyer.ch

Wasser/Feuchtigkeit 
im Haus?

Wir helfen Ihnen – seit über
Leckortungen l Dichtigkeitsprüfungen l Spezialabdichtungen 
Beschichtungen l Betoninstandsetzungen 
Verstärkungen l Schimmelpilzschaden-Sanierungen

Tel. 052 346 26 26, Kempttalstrasse 124, CH-8308 Illnau, www.huerlimann-bautenschutz.ch

JAHREN

Gruppe:
EXPERTISEN + PLANUNG + VERTRETUNGEN



www.hev-zuerich.ch

Rechtsberatung   Verkauf   Bewertung   Verwaltung   Baumanagement

Ihre Liegenschaft. Unsere Verwaltung.

Sie wollen nicht selbst Mieter suchen, Schäden
beurteilen oder Wohnungen abnehmen? Verträge 
und Abrechnungen Profis überlassen? Unsere
30 Experten entlasten Sie von allen Verwaltungs-
arbeiten. Und schauen, wenn nötig, mit unserer
eigenen Rechtsabteilung zum Rechten. 
Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

Patrik Schlageter,  
Leiter Verwaltung/Bewirtschaftung
freut sich auf Ihren Anruf:
044 487 17 50 oder per E-Mail:
patrik.schlageter@hev-zuerich.ch
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desgericht mehrmals als gewerbsmässiger 
Liegenschaftenhandel bestätigt, selbst wenn 
die Privatperson keine Kenntnisse im Bau-
wesen hatte.

• Ein Architekt erwirbt zusammen mit Vater 
und Bruder drei sanierungsbedürftige Lie-
genschaften. Er übernimmt die Bauleitung 
und die Verwaltung. Die Liegenschaften wer-
den langfristig vermietet. Nach 25 Jahren 
werden die Liegenschaften veräussert, weil 
die Kinder diese nicht übernehmen wollen. 
Trotz der langen Haltedauer besteht auch hier 
das Risiko des gewerbsmässigen Liegenschaf-
tenhandels.

• Ein Handwerker ist Eigentümer verschie- 
dener Liegenschaften, welche er langfristig 
vermietet. Die 30 %-ige Eigenfinanzierung 
wird mit der Verpfändung von Lebens- 
versicherungen sichergestellt. Ein kleiner  
Teil der Renovationsarbeiten wird durch  
den Betrieb des Handwerkers ausgeführt.  
Infolge eines Gestaltungsplans (Gesamt- 
überbauung des Perimeters) entscheidet er 
sich nach zwölf Jahren, die vom Gestaltungs-
plan betroffene Liegenschaft zu veräussern, 
nachdem er mehrmals von der federfüh- 
renden Pensionskasse mit sehr guten Ange-
boten zum Verkauf aufgefordert wurde.  
Obwohl dieser Verkauf ohne jegliche Eigen-
initiative erfolgte und  keine weiteren  
Verkäufe von Liegenschaften stattfanden, 
qualifizieren die Steuerbehörden den Hand-
werker als gewerbsmässigen Liegenschaften-
händler. 

Obige Fallkonstellationen sind vereinfacht 
dargestellt, da sie sonst den Rahmen dieses Ar-
tikels sprengen würden. 

Fazit, Kritik und Empfehlung
Privatpersonen mit Kenntnissen im Baubereich 
sind gut beraten, sich vor Investitionen in Lie-
genschaften detailliert über die Steuerfolgen zu 
informieren. 

Die Steuerbehörden wenden die Indizien zum 
gewerbsmässigen Liegenschaftenhandel gemäss 
unseren Erfahrungen strikt und oftmals sche-
matisch an. Auch die Rechtsprechung hat den 

Begriff «Liegenschaftenhändler» im steuerlichen 
Sinn strenger ausgestaltet als dies im allge- 
meinen Sprachgebrauch erwartet würde. Ob-
wohl es neuere Gerichtsentscheide gibt, welche 
es auch Privatpersonen mit Baukenntnissen  
erlauben, unter gewissen Bedingungen Kapi- 
talanlageliegenschaften zu halten, ohne bei  
einzelnen Verkäufen als gewerbsmässig zu  
qualifizieren, werden diese Entwicklungen zu 
wenig beachtet.

Es wäre wünschenswert, dass Kenntnisse im 
Baubereich vom Liegenschaftenhandel klarer 
abgegrenzt werden. Es müsste auch einem Archi-
tekten, Bauleiter oder Handwerker möglich  
sein, langfristig in Immobilien als Kapitalanla-
ge zu investieren, ohne bei Sanierungs- oder 
Umbauarbeiten als gewerbsmässiger Liegen-
schaftenhändler zu qualifizieren. Das Kriterium 
der Berufsnähe sollte – gleich wie beim Wert-
schriftenhändler – bei der Beurteilung weniger 
Gewichtung erhalten. 

Um die Qualifikation als gewerbsmässigen 
Liegenschaftenhandel zu vermeiden, ist eine  
genaue Planung vor der Investition in Liegen-
schaften notwendig. Das Risiko kann reduziert 
werden, indem die vorerwähnten Indizien  
möglichst vermieden werden. Je nach Kon- 
stellation kann auch eine Festlegung der  
steuerlichen Qualifikation mit den Steuerbe- 
hörden (Steuerruling) vor der Investition hilf-
reich sein. 

Sofern klar ist, dass die Investition ein hohes 
Risiko der Qualifikation als gewerbsmässig  
beinhaltet, ist der Erwerb über eine Kapitalge-
sellschaft (AG, GmbH) zu prüfen. 

Stefan Giezendanner
Lic. oec. HSG, 
eidg. dipl. Steuerexperte
Leiter Steuern TBO Treuhand AG
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Die beiden Vorstände der zwei Sektionen HEV Bülach u.U. und HEV Kloten  
haben je ihre Mitglieder zu ausserordentlichen Generalversammlungen  
eingeladen und über die Pläne des Zusammenschlusses der beiden Sektionen 
informiert. 

Die stimmberechtigten Mitglieder beider Sek-
tionen haben dem Ansinnen praktisch einstim-
mig zugestimmt und so den Weg geebnet, damit 
sich die beiden Sektionen im Frühling 2020 zu-
sammenschliessen können.

Klare Vorteile für die Mitglieder
Die Vorstände der beiden Sektionen sind über-
zeugt, dass mit einem Zusammenschluss für die 
Mitglieder beider Sektionen ein klarer Mehr-
wert geschaffen werden kann. So bietet etwa die 

Sektion Kloten einen sehr engen Kontakt zu 
 seinen Mitgliedern für eine professionelle und 
rasche Betreuung von Anliegen aller Art an. Die 
Sektion Bülach hingegen bietet mit einem star-
ken Team ein breites Angebot an Dienstleistun-
gen für Hauseigentümerinnen und Hauseigen-
tümer an. 

Die Kombination dieser Stärken wird den 
Mitgliedern einer gemeinsamen Sektion profes-
sionellere Strukturen bieten können, als dies die 
Sektionen einzeln zu erreichen vermögen. Zu-

F U S I O N  D E R  S E K T I O N E N  H E V  B Ü L A C H  U . U .  U N D  H E V  K L O T E N

Gemeinsam stark

Der Präsident der  
Sektion Bülach und  
Umgebung, Andres  

Bührer, und der Präsident 
der Sektion Kloten,  

Ralph Homberger. Andres 
Bührer wurde zum  

Interimspräsidenten für 
die Verhandlungen  

des Zusammenschlusses 
gewählt.

5074 Eiken/AG _tel. 061 826 86 86

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DAS POTENTIAL IHRER
LIEGENSCHAFT – KONTAKTIEREN SIE UNS!

®

ATTICO OBJEKTSTRATEGIE
In wenigen Schritten zur besten Entwicklungs-
möglichkeit Ihrer Liegenschaft. Wir zeigen Ihnen
verschiedene Um- und Ausbauvarianten, welche
finanz- und marktstrategisch durch uns belegt
werden. Sie erhalten die richtigen Lösungsan-
sätze als Entscheidungsbasis für Ihre Investition.

ANALYSE
LIEGENSCHAFT
■ GEBÄUDEZUSTAND

■ MARKTSITUATION

01

SZENARIEN
ENTWICKELN

02

LÖSUNGEN
AUFZEIGEN
■ POTENZIAL

■ INVESTITION

03

PHASE

PHASE

PHASE

energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

BBitte janicht
saannieren!
ohneunserreFörderbeiträge
für die energgeetische
Gebäude-Moddeernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft



Pfister I Partner Baumanagement AG I Mühlebachstrasse 86 I CH-8008 Zürich I Telefon +41 44 250 60 00 I www.ppbm.ch

3 MAL PROFITIEREN BEIM SANIEREN

HYPOZINSEN
historisch tief anbinden
Gewinnen Sie dank eines Satzes
von weniger als 1% für 10 Jahre.

SUBVENTIONEN
geltend machen
Holen Sie die bereitliegenden
Bundes-Millionen. Die Energie-
strategie 2050 macht es möglich.

UMBAUKOSTEN
auf 3 Jahre verteilen
Teilen Sie die Baukosten auf und
sparen damit während dreier
Jahre Steuern.

IHRE GROSSE CHANCE

Jürg T. Pfister und sein Team
freuen sich auf Ihren Anruf.

Sanieren Sie Ihr Mehrfamilienhaus jetzt.
Die vom Bundesrat verabschiedete, totalrevidierte Liegenschaftskosten-
verordnung spielt Ihnen zusätzlich zur attraktiven Hypozins-Situation
weitere lukrative Vorteile zum nachhaltigen Sparen in die Hand.
Nutzen Sie die Gelegenheit.
Sprechen Sie mit uns. Wir unterstützen Sie bei der Realisierung der
optimalen Lösung für Ihr Mehrfamilienhaus.

A K T U E L L

dem kann mit der Fusion die Wirtschaftlichkeit 
verbessert werden, was sich langfristig in tiefe-
ren Kosten niederschlagen wird. 

Auf politischer Ebene steigt die Schlagkraft 
einer Sektion mit dann neu rund 5400 Mitglie-
dern ebenfalls an.

Alle Vorstandsmitglieder beider Sektionen 
werden auch nach dem geplanten Zusammen-
schluss weiterhin im Vorstand der gemeinsamen 
Sektion tätig bleiben. Damit soll sichergestellt 
werden, dass bisherige wertvolle Kontakte zwi-
schen Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern 
weiterhin aufrechterhalten bleiben.

Nächste Schritte
Mit ihren jeweiligen klaren Zustimmungen ha-
ben die Mitglieder den Vorständen der beiden 
Sektionen grünes Licht gegeben, damit diese den 
Zusammenschluss der beiden Sektionen weiter 
vorantreiben können. 

Definitiv über die Fusion entschieden wird 
an den ordentlichen Generalversammlungen im 
Frühling 2020. (lr) Das Einzugsgebiet der beiden Sektionen.

Der Präsident des APF-HEV Ticino, Nationalrat  
Marco Chiesa, wurde am 17. November 2019 mit einem 
Glanzresultat auch in den Ständerat gewählt.  
Wir gratulieren herzlich!
Mit grossem Stolz rufen wir in Erinnerung, dass die  
Tessiner Sektion des HEV Schweiz vor zehn Jahren mit 
Unterstützung des Hauseigentümerverbandes Zürich  
gegründet wurde. Wir wünschen dem frischgewählten 
Ständerat viel Erfolg und sind überzeugt, dass sich  
Marco Chiesa im Stöckli mit grosser Kompetenz und viel 
Energie für die Interessen der Hauseigentümer einsetzen 
wird. (rcv)

H E V  T E S S I N

Präsident Marco Chiesa  
in Ständerat gewählt



Horgen

Wohnhaus mit Charme und Aussicht
Freistehendes Wohnhaus mit 7 Zimmern, schöne Aussicht von den  
oberen Geschossen. Baujahr 1912, Grundstücksfläche 338 m².
Verhandlungspreis: CHF 1 100 000.–

www.migrol.ch/energie-heizsysteme

ENERGIE- UND WÄRME-HOTLINE 0844 000 000

Energie- und Wärmelösungen von Migrol

Öl-Kessel Wärmepumpen-
Boiler

Ihre Heizung zum Aktionspreis

Migrol ist Ihre kompetente Spezialistin für die Erneuerung oder Sanierung
Ihrer Heizung im Gesamtpaket. Unsere Technologiepartnerin Swisstherm
verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Gesamtsanierung. Lassen Sie
sich durch unsere Fachspezialisten zu Wärme- und Energielösungen bera-
ten, gerne auch bei Ihnen zuhause.

Kombi-Angebot:

Öl-Kessel fertig montiert ab CHF 15’900.–*
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Öl-Kessel: VARIO CONDENS 18-21 KW, 1-stufig (inkl.) oder modulierender Brenner (Mehrpreis),
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Gratis Wärmepumpen-Boiler: VT 310-OHE mit einem Fassungsvermögen von 310 Liter Inhalt.

In Kombination mit Photovoltaik lässt sich dieses Angebot MuKEn-konform erweitern.
Im Paketpreis ist – falls notwendig – eine mobile Elektro-Heizung zur Überbrückung bei der
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Anschluss im Betrag von ca. CHF 1’800.– sowie Anpassung am Elektrotableau. Die Preise werden bei einem
persönlichen Gespräch vor Ort überprüft.
**Aktion nur gültig in den Kantonen Bern, Baselland, Solothurn, Aargau, Zug, Zürich und Schaffhausen.

Kontaktieren Sie uns noch heute unter unserer Energie- und Wärme-Hotline,
oder fordern Sie gleich jetzt Ihre Online-Offerte an.

Winteraktion nur gültig bei Ausführung bis zum 31.3.2020**

Oetwil am See

Viel Raum und Potenzial
Das einseitig angebaute 5½-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich  
an zentraler Lage in Oetwil am See am Fusse des Pfannenstiels im Bezirk Meilen. 
Das renovierungsbedürftige Gebäude verfügt über einen grosszügigen 
Umschwung. Wohnfläche ca. 150 m², Baujahr 1879, Grundstücksfläche 725 m²,  
1 Aussenparkplatz
Verhandlungspreis: CHF 690 000.–

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.   

Hauseigentümerverband Zürich  Albisstrasse 28  8038 Zürich   
Telefon 044 487 17 78  Fax 044 487 17 83  verkauf@hev-zuerich.ch  www.hev-zuerich.ch 

Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.

Alle unsere aktuellen Verkaufsobjekte finden Sie auf 
unserer Internetseite www.hev-zuerich.ch

Dübendorf

3½-Zimmer-Wohnung im 1. Obergeschoss
Zentral und sonnig gelegen in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten  
sowie öffentlichen Verkehrsmitteln. Baujahr 1973, Wohnfläche ca. 70 m²,  
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gehört ein Einstellplatz in der UN-Garage.
Verkaufspreis: CHF 550 000.– inkl. Einstellplatz

Wädenswil

Atelier im Schloss
Die freistehende Liegenschaft befindet sich an erhöhter Aussichtslage.  
Atelier im Sous-Sol, Nutzfläche ca. 140 m², Baujahr 1895 (Umbau 1999/2000).
Verhandlungspreis: CHF 400 000.–
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So weit, so gut. Bloss: Die Initianten wissen 
genau, dass sie dafür keine demokratische Mehr-
heit finden und dass das Volk dies 2011 schon 
einmal abgelehnt hat. Deshalb versüssen sie ihre 
Medizin mit einem breiter gefassten Steuererlass 
für die untersten Einkommen und umfassende 
Steuerreduktionen für den Mittelstand. Das aber 
macht die Initiative zu einer schwer- beziehungs-
weise unverdaulichen Pille. Denn so resultiert ein 
Steuerertragsverlust für Kanton und Gemeinden 
von über 700 Millionen Franken pro Jahr. Das 
heisst: Die öffentliche Hand müsste mit Ausfällen 
rechnen, die an die  Substanz gehen.

Und das wegen Steuererleichterungen in einem 
Bereich, in dem der Kanton Zürich und seine Ge-
meinden für die meisten Einkommensklassen 
zwischen 60 000 und 200 000 Franken bereits heu-
te zu den drei bis acht günstigsten Kantonen ge-
hört. Der Kanton Zürich ist seit Jahren landesweit 
bekannt für seine mittelstandsfreundliche Be-
steuerung. Fazit daher: Das an und für sich nicht 

unbegründete Anliegen würde sehr teuer erkauft 
und gefährdet viele Dienstleistungen von Kanton 
und Gemeinden, denn einfach wegstecken – wie 
die Initianten behaupten – lässt sich ein Ertrags-
ausfall dieser Dimension nicht ohne weitere Mass-
nahmen. Betroffen wäre davon insbesondere der 
Mittelstand, den die Initianten entlasten wollen.

Nein zu Experimenten, ja zu bewährtem  
Ausgleich
Das alles zeigt: Es braucht in der Finanz- und 
Steuerpolitik einen nüchternen, von Wahlpropa-
ganda unverstellten Blick. Wer weiterhin auf ver-
lässliche, qualitativ gute Dienstleistungen beim 
Verkehr, in der Bildung, der Gesundheit und der 
Sicherheit zählen und unseren Wirtschaftsstand-
ort nicht schwächen will, sagt zweimal Nein. Das 
heisst: Nein zu finanzpolitisch gefährlichen und 
äusserst teuren Experimenten und Ja zu einem 
leistungsfähigen Kanton und finanziell gesunden 
Gemeinden.

brunner-kuechen.ch
5618 Bettwil
056 676 70 70

Von dem Entwurf,
der Planung über
die Produktion bis
zur Montage alles
aus einem Haus.
Ausstellung mit 30
komplett eingerich-
teten Küchen.
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Am 9. Februar 2020 stimmen wir im Kanton über die zwei Volksinitiativen  
«Für die Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (Entlastungsinitiative)»  
und die «Mittelstandsinitiative – weniger Steuerbelastung für alle» ab. Beide ver-
sprechen uns das Blaue vom Himmel herab, nämlich: weniger Steuern für alle – und  
das ohne Folgen. Soll man das glauben? Sicher nicht. Beide Volksinitiativen würden  
dem Kanton, den Gemeinden und dem Wirtschaftsstandort schaden. Enorm sogar.

Wären die beiden Volksinitiativen ein Medika-
ment, müsste auf dem Beipackzettel einiges 
 stehen. Unter anderem: Kann Nebenwirkungen 
haben und zu einer Verschlechterung des Allge-
meinzustandes führen. Kein Wunder: Diese 
 Medizin stammt aus dem Wahlkampf.

«Entlastung» nach sozialistischem Rezept
Nehmen wir zuerst die so genannte Entlastungs-
initiative der Jungsozialisten. Sie verspricht eine 
steuerliche Entlastung für tiefe und mittlere Ein-
kommen – das aber zum Preis einer drastischen 
Umverteilung. Ledige und verheiratete Steuer-
pflichtige, die mehr als 100 000 beziehungsweise 
120 000 Franken versteuern, müssten deutlich 
mehr Steuern zahlen. Je mehr sie verdienen,  
desto drastischer fällt der Aufschlag aus – bis zu 
30 Prozent.

Die Juso-Initiative bringt somit einen neuen 
Anlauf für eine Reichtumssteuer – etwas, was das 
Volk schon mehrmals abgelehnt hat. Faktisch 
wäre das eine Neidsteuer für die besten Steuer-
zahler, die auf Grund der Progression des Steuer-
tarifs schon heute überproportional viel zur  
Finanzierung unseres Gemeinwesens beitragen, 
ganz besonders im Kanton Zürich.

Die Initianten behaupten zwar, die Rechnung 
gehe auf – die Steuerausfälle im unteren Bereich 
würden durch den verschärften Steuertarif bei 
den hohen Einkommen aufgewogen. Bloss, kann 
das wirklich so aufgehen? Nein, denn das ist eine 
rein statische Betrachtung. Was passiert, muss 
man sich fragen, wenn nur ein Teil der Leute mit 
hohen Einkommen in die schon heute günstige-
ren Nachbarkantone wegzieht? Und wenn vor 

allem keine neuen einkommensstarken Einwoh-
nerinnen und Einwohner mehr zuziehen?

Dann reisst diese Initiative ein dreistelliges 
Millionen-Loch in die Kassen von Kanton und 
Gemeinden. Dass dies mehr als eine Vermutung 
ist, belegt die Abschaffung der Pauschalsteuer: 
Ziemlich genau die Hälfte der betroffenen Steuer-
pflichtigen ist damals tatsächlich weggezogen. 

Für den Mittelstand – aber auf seine Kosten
Die Progression beim Steuertarif für die obersten 
Einkommen ist im Kanton Zürich heute schon – 
wie gesagt – nicht etwa tief, sondern im Konkur-
renzvergleich mit anderen Kantonen eher hoch 
und insgesamt ein Nachteil im Wettbewerb um 
gute Steuerzahler. Daher wollen die Jungfreisin-
nigen mit ihrer so genannten Mittelstandsinitia-
tive genau das Gegenteil der Juso erreichen, näm-
lich die oberste Progressions stufe streichen.

K A N T O N A L E  V O R L A G E N

Nein zu unhaltbaren Versprechungen

Ernst Stocker, Regierungsrat, Finanzdirektor des  
Kantons Zürich.

brunner-kuechen.ch
5618 Bettwil
056 676 70 70

Von dem Entwurf,
der Planung über
die Produktion bis
zur Montage alles
aus einem Haus.
Ausstellung mit 30
komplett eingerich-
teten Küchen.
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NEIN
zurVerstaatlichung des

Wohnungsmarkts

Mieterverbands-
initiative

NEIN mieterverbands-initiative-nein.ch9. Februar 2020

Trägerschaft
Komitee «Nein zur Mieterverbandsinitiative»
Postscheck-Konto 15-317228-1
IBAN CH26 0900 0000 1531 7228 1

Telefon 044 254 90 20
E-Mail: info@mieterverbandsinitiative-nein.ch

Kampagnenmaterial undweitere Infos
www.mieterverbandsinitiative-nein.ch

Co-PräsidiumKomitee
Hans Egloff, SVP-Nationalrat, Kanton Zürich;Olivier Feller, FDP-Nationalrat, Kanton Waadt;
Brigitte Häberli, CVP-Ständerätin, Kanton Thurgau; LorenzHess, BDP-Nationalrat, Kanton
Bern; FabioRegazzi,CVP-Nationalrat, Kanton Tessin;DanielaSchneeberger,FDP-Nationalrätin,
Kanton Baselland

Was die Initianten fordern
Einführung von willkürlichem Quotenwahnsinn
Der Bund soll mit den Kantonen dafür sorgen, dass gesamtschweizerisch mindestens  
10 Prozent der neu gebauten Wohnungen im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus sind. 

Einführung eines wirtschaftsfeindlichen Vorkaufsrechts
Neu sollen die Kantone und die Gemeinden ein Vorkaufsrecht für Grundstücke erhalten,  
die sich für den gemeinnützigen Wohnungsbau eignen.

Förderung umweltschädlicher Teilsanierungen
Neu dürften Vermieter, die ihre Häuser mit von Bund, Kantonen oder Gemeinden 
subventionierten Programmen energetisch sanieren, keine Mieterhöhung vornehmen. 

Argumente gegen die Initiative
Eine Quotenregelung von 10 Prozent an gemeinnützigen Wohnungen führt dazu, 
dass Bund und Kantone die Vorgaben auf Gemeinden, Städte und Regionen verteilen müssen.  
Es drohen Vorgaben, die dem tatsächlichen Bedarf widersprechen. 

Gesetzlich festgelegte Quotenvorgaben und Vorkaufsrechte widersprechen der Schweizer 
Wirtschaftsordnung fundamental! Eine Verstaatlichung des Wohnungsmarkts ist nicht mehr fern.

Eine Quote von 10 Prozent bedeutet eine Verdreifachung im Vergleich zu heute und führt zu 
Mehrkosten von 120 Millionen Franken pro Jahr. Der neue bürokratische Kontrollapparat kommt 
die Steuerzahler zusätzlich teuer zu stehen.

Der gemeinnützige Wohnungsbau soll «wirtschaftlich oder sozial benachteiligten Personen» 
zugutekommen. Tatsächlich halten sich die Genossenschaften nur beschränkt an diese Vorgabe. 
Nur ein Viertel der Genossenschafter gehört zu den ärmsten 20 Prozent.

Der gemeinnützige Wohnungsbau verfehlt sein sozialpolitisches Ziel klar und deutlich.  
Viel effizienter ist es, ärmere Familien durch Direktzahlungen zu unterstützen.

Die Initiative bewirkt genau das Gegenteil von dem, was sie verspricht: Als Folge werden  
weniger Wohnungen gebaut, das Angebot wird kleiner und die Preise auf dem privaten 
Wohnungsmarkt steigen an.

Schweizweit stehen knapp 80 000 Wohnungen leer. Das ist so viel wie in der ganzen Stadt Bern. 
In der Stadt Zürich liegt der Anteil an gemeinnützigen Wohnungen bereits heute bei 27 Prozent. 
Die 10-Prozent-Quote würde die hiesige Situation nicht verändern.

Der Bund fördert den gemeinnützigen Wohnungsbau schon heute. Und bei einer Ablehnung der 
Initiative würde der gemeinnützige Wohnungsbau in den nächsten zehn Jahren zusätzlich mit einer 
Viertelmilliarde Franken unterstützt.  

Bundesrat, Parlament und (Wirtschafts-)Verbände lehnen die Initiative ab!

www.mieterverbandsinitiative-nein.ch
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Bern; FabioRegazzi,CVP-Nationalrat, Kanton Tessin;DanielaSchneeberger,FDP-Nationalrätin,
Kanton Baselland
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S E M I N A R

«Erbschaftsregelung für Hauseigentümer»

Datum: Freitag, 7. Februar 2020, 8.30 bis 12 Uhr 
Türöffnung: 8.00 Uhr
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,  
8038 Zürich-Wollishofen
Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze  
vorhanden. Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang
Seminarkosten inkl. Dokumentation:  
Mitglieder*: Einzel CHF 260.–,  
Ehepaar** CHF 420.– 
Nichtmitglieder: Einzel CHF 300.–,  
Ehepaar** CHF 500.–
 *  Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der  

Mitgliedernummer gewährt werden (vgl. Adressfeld  
auf letzter Seite). Mitglieder- und Rechnungsadresse 
müssen übereinstimmen.

**  Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss: 14 Tage vor Kursbeginn. Bei  
Annullierungen nach Anmeldeschluss ist eine 
Bearbeitungs gebühr von 50% der Seminarkosten  
zu entrichten. Bei Absage am Se mi nar tag und unent-
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen  
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist selbst-
verständlich willkommen.

REFERENTEN: Cornel Tanno, lic. iur. Rechtsanwalt, Leiter Rechtsberatung/Prozessführung, HEV Zürich;  
Reto Ziegler, lic. iur. Rechtsanwalt, HEV Zürich;  
Stefan Giezendanner, dipl. Steuerexperte, Leiter Steuern, TBO Treuhand AG, Zürich

Themen des Seminars
Grundlagen
Erbengemeinschaft ■ Erbanspruch ■ Verfügbare
Quote ■ Testament ■ Erbvertrag ■ Schenkung  
■ Enterbung ■ Willensvollstreckung

Immobilien
Miete ■ Pacht ■ Nutzniessung ■ Wohnrecht ■ Kauf  
■ Schenkung ■ Erbvorbezug ■ Gewinn an teilsrecht   
■ Stockwerkeigentum ■ Miteigentum ■ Gesamt eigentum

Steuern und Steuerplanung
Erbschafts- und Schenkungssteuern ■ Übertrag von Liegen- 
schaften ■ Inventarverfahren inkl. Schwarzgeld ■ Erbengemein-
schaften und Steuerfallen ■ Erbvorbezug, Möglichkeiten,  
Vor- und Nachteile ■ Planung zu Lebzeiten ■ Steuerfolgen bei 
Schenkung, Wohnrecht und Nutzniessung

Änderungen vorbehalten

Eigentümer und Verwalter kleiner und mittlerer Liegenschaften 
lernen von Fachleuten mit langjähriger Praxiserfahrung.

AN ME LDU NG FÜ R SE MINAR

«Erbschaftsregelung für Hauseigentümer» vom 7. Februar 2020
(Angaben bitte in Blockschrift)       Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)  Parkplatz Autonummer 
   

Name (Teilnehmer/in 1) Vorname als Ehepaar (bzw. 1 Dokumentation)

Name (Teilnehmer/in 2) Vorname 

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer  Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

✂
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Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) hält  
den Ball im Spiel, ohne aufs Tor zu schiessen: Sie ist zwar formell auf die Revision  
für einen Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung eingetreten,  
hat aber nach wie vor keine konkrete Gesetzesvorlage zuhanden des Ständerates 
verabschiedet. Für den Hauseigentümerverband ist es bedauerlich, dass sich  
die Kommission nach über zweieinhalb Jahren Abklärungen noch immer nicht auf  
eine Vorlage einigen konnte. 

Nationalrat Hans Egloff, Präsident des HEV 
Schweiz und des HEV Kanton Zürich, zeigt sich 
enttäuscht: «Es gab bereits unzählige Vorarbei­
ten und Abklärungen der Steuerverwaltung für 
die Umsetzung des Systemwechsels der Wohn­
eigentumsbesteuerung. Für viele Wohneigentü­
mer ist es unverständlich, dass die Abschaffung 
der Eigenmietwertsteuer auf dem selbstgenutzten 
Wohneigentum weiterhin auf die lange Bank ge­
schoben wird.»

Handlungsbedarf anerkannt – Lösung harrt 
der Umsetzung
Das Vernehmlassungsverfahren, in dem über   
100 Teilnehmer ihre Positionen einbrachten, zeig­
te eine Anerkennung des Handlungsbedarfs für 
einen Systemwechsel bei der Wohneigentums­
besteuerung. Dabei kamen nicht nur Organisa­
tionen und Verbände zu Wort, auch Privat­
personen machten zahlreich ihrem Unmut Luft 
und äusserten sich zu der Vorlage. 

Die Eigenmietwertbesteuerung ist seit vielen 
Jahren umstritten. Nur für das selbstgenutzte 
Wohneigentum muss ein «fiktives Einkommen»  
versteuert werden. Für alle anderen Vermögens­

gegenstände, wie Autos, Fernseher, Bilder, Möbel, 
Schiffe, Uhren, Schmuck, nicht. Dies wird von 
weiten Bevölkerungskreisen als ungerecht emp­
funden. Der HEV Schweiz ist enttäuscht über die 
erneute Verzögerung der Steuergesetzrevision. 
Tröstlich ist einzig die Anerkennung des Hand­
lungsbedarfs: So hat die Ständeratskommission 
mit deutlicher Mehrheit beschlossen, auf die Vor­
lage einzutreten. Sie hat sodann den Bundesrat 
formell zu einer Stellungnahme zum Systemwech­
sel und dessen konkreter Umsetzung eingeladen.

Druck auf das neu gewählte Parlament wächst
Aufgrund der Eidgenössischen Wahlen werden 
die Parlamentskommissionen neu zusammenge­
setzt. Die Erwartungen an die neu bestellte 
WAK­S sind nun gross. Diese wird die Beratung 
des Geschäfts voraussichtlich im März 2020  
fortsetzen. Die Eidgenössischen Räte sind auf­ 
gefordert, sich innert nützlicher Frist auf eine 
Vorlage zu einigen. Der alte Zopf der einzigar­ 
tigen «Eigenmietwertsteuer» für das Eigen­ 
heim ist endlich abzuschneiden. Wohneigentum 
ist bereits teuer genug, es darf nicht noch mit einer 
künstlichen Mietzins­Steuer belastet werden.

V E R Z Ö G E R U N G  D E R  S T E U E R G E S E T Z R E V I S I O N

Abschaffung des Eigenmietwerts  
erneut hinausgeschoben 

Keine Veränderung des Hypothekenzinses für die Mieten
Der am 3. Dezember 2019 publizierte hypothekarische Referenzzinssatz für die Mieten bleibt weiterhin 
bei 1,5 Prozent. Damit ergibt sich kein aktueller Anpassungsbedarf bei den Mietzinsen. 



Die Staus und Blechlawinen an der Zürcher Rosengartenachse zwischen  
Milchbuck und Hardbrücke sind längst zum Symbolbild einer verfehlten Verkehrs-
politik geworden – und zwar landesweit. Zahlreiche Ideen, Visionen, Initiativen 
und Pläne wurden in den letzten Jahrzehnten entworfen – keine wurde auch  
nur annähernd realisiert. Nun liegt eine breit abgestützte Lösung auf dem Tisch.

56 000 Fahrzeuge fahren durchschnittlich jeden 
Tag durch die Rosengartenstrasse in der Stadt 
Zürich. Einst als Provisorium für den Durch-
gangsverkehr erbaut, nimmt die Achse heute 
rund drei Mal so viele Fahrzeuge auf wie an einem 
durchschnittlichen Tag am Gotthard. Staus, War-
tezeiten, Verspätungen, Verkehrsüberlastungen 
und zwei betroffene Quartiere, die in ihrer Wei-
terentwicklung behindert werden. Dies ist heute 
traurige Realität. Es ist höchste Zeit, etwas 
 dagegen zu unternehmen.

Nun besteht dazu die Gelegenheit, eine, wel-
che so rasch wohl nicht mehr kommen wird. Des-

A B S T I M M U N G  R O S E N G A R T E N 

Nach 50 Jahren ist eine Lösung in Sicht

 P O L I T I K

Carmen Walker Späh, 
Regierungspräsidentin des 
Kantons Zürich und Volks-

wirtschaftsdirektorin
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Sicherheit.

Certum Sicherheit AG, Dreikönigstrasse 18, 8022 Zürich,
Telefon 058 359 59 61
Unsere weiteren Geschäftsstellen: Bremgarten AG, Dietikon,
Frauenfeld, Freienbach, Lenzburg, Rheinfelden, Schaffhausen,
Seuzach, Untersiggenthal, Wädenswil, Wetzikon

SIMTRA Immobilien AG

Telefon 044 318 70 70 | www.simtra.ch

Seit 25 Jahren für unsere Kunden aktiv

Verwaltung | Erstvermietung | Verkauf

S IMTRA

Welche Ansprüche stellen

Sie an Ihre Verwaltung?

Stadt Zürich | Kanton Zürich

Mit unserem Treppenlift, verhilft die HERAG
AG, ein Schweizer Unternehmen, Ihren
Kunden seit über 35 Jahren zu mehr
Unabhängigkeit, Sicherheit und Komfort in
ihrem Zuhause. Mit perfektem Service.

Bleiben Sie mit uns mobil!

SCHWEIZWEIT
PRÄSENT UND LOKAL
VERANKERT

Zürich - Basel - Luzern
043 508 86 10

sales@stannah.ch
wwwwwwwwww.herag.ch

DZ/01

Tel. 044 245 90 25
info@domicilwohnen.ch
domicilwohnen.ch

Mitglied werden
Helfen Sie Familien mit kleinem Budget.
Danke für Ihre Unterstützung.

JetztMitgliedschaftanmelden oderverschenken
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die oberirdische Strasse beruhigt wird, Platz ge-
schaffen wird für das Tram, wird die Kapazität 
des Strassenverkehrs nicht vermindert, sondern 
via Tunnel abgewickelt. 

Hauptbahnhof Zürich entlasten
Der Hauptbahnhof ist heute ein Nadelöhr. 
Kommt es am Hauptbahnhof zu Staus, etwa 
durch Unfälle oder Demonstrationsumzüge, hat 
dies Auswirkungen auf das gesamte Tramnetz in 
der Stadt Zürich. Mit einer neuen Tramtangente 
an der Rosengartenachse wird der Tramknoten-
punkt Hauptbahnhof spürbar entlastet. Der 
Bahnhof Hardbrücke ist mit über 49 000 Zug-
passagieren täglich einer der höchstfrequentier-
ten Bahnhöfe der Schweiz. Dank 
Rosengartentram wird dieser noch 
besser ans städtische Tramnetz an-
geschlossen.

Signalwirkung für weitere  
Umfahrungsprojekte
Der Rosengarten ist eine zentrale  
Verbindungsachse boomender Stadt-
quartiere in die Flughafenregion,  
ins Limmattal und ins Glattal. Die 
Abstimmung über das Gesamtprojekt 
Rosengartentram und Rosengarten-
tunnel hat eine wichtige Signal- 
funktion für weitere kantonale  
Umfahrungsprojekte, wie etwa die 
Umfahrungen in den Gemeinden 

Grüningen und Eglisau, im Neeracherriet oder 
die Oberlandautobahn, welche ja per 1. Januar 
2020 in die Kompetenz des Bundes übergeht.

Regierungs-, Stadt- und Kantonsrat, aber auch 
die Verkehrsverbände ACS und die Interessens-
gemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV) unter-
stützen das Rosengartentram und den Rosen- 
gartentunnel. Als Grundlage zur Realisierung 
wurde das Rosengartenverkehrsgesetz sowie ein 
Rahmenkredit in der Höhe von 1 100 Millionen 
Franken geschaffen. Zur Realisierung des Vor-
habens müssen die Stimmberechtigten des Kan-
tons Zürich sowohl dem Kredit als auch dem 
 Gesetz zustimmen. Sagen auch Sie zweimal Ja am 
9. Februar zur Lösung am Rosengarten.

Visualisierung des Portalbereichs an der unteren Rosengartenstrasse.

Freude an der Leistung.Seit 1949.
www.elektro-compagnoni.ch
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halb sollten wir die Chance nutzen und heute die 
Weichen für die Zukunft stellen. Am 9. Februar 
2020 stimmen die Stimmberechtigten des Kan-
tons Zürich über den Rosengartentunnel und das 
Rosengartentram ab. Es ist ein gemeinsames Pro-
jekt von Stadt- und Regierungsrat. Die Autos und 
Lastwagen sollen via Tunnel unterirdisch verlegt 
werden und das Quartier von Lärm und Abgasen 
verschonen. Auf der Strasse entsteht Platz für Be-
gegnungszonen und für eine neue Tramtangente 
zwischen Zürich Nord und Zürich West – nota-
bene zwei boomenden Stadtquartieren.

Wichtig für unsere Wirtschaft
Die Achse am Rosengarten hat für einen grossen 
Teil der Kantonsbevölkerung eine wichtige Ver-
bindungs- und Erschliessungsfunktion. Rund 
320 000 Menschen wohnen im näheren Einzugs-
gebiet des Rosengartens, namentlich in den Quar-
tieren Zürich West und Zürich Nord sowie den 
Stadtkreisen 3, 6 und 10. Rund 30% aller Beschäf-
tigten im Kanton Zürich haben in diesem Gebiet 

ihren Arbeitsplatz. Staus machen Reisezeiten un-
berechenbar. Dies ist ärgerlich für die Autofah-
rerinnen und Autofahrer, aber auch für die 
öV-Benutzer, wenn der Bus regelmässig zu spät 
kommt. Mit dem Rosengartentram und Rosen-
gartentunnel wird die Erreichbarkeit dieser wich-
tigen Zürcher Wirtschaftszentren auch für künf-
tige Generationen sichergestellt.

Verkehrskapazität für den Strassenverkehr 
 erhalten
Im September 2017 hat das Zürcher Stimmvolk 
dem Gegenvorschlag zur sogenannten «Anti-
stau-Initiative» klar zugestimmt. Damit wurde 
der volkswirtschaftlich hohen Bedeutung des 
Strassenverkehrs Rechnung getragen. In der  
Verfassung des Kantons Zürich ist damit festge-
halten, dass eine allfällige Verminderung der 
Leistungsfähigkeit einzelner Abschnitte im um-
liegenden Strassennetz mindestens auszu gleichen 
ist. Genau diesem Verfassungsauftrag kommt 
auch das Projekt am Rosengarten nach: Während 

Rosengartenstrasse: Visualisierung des unteren Portals.
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S E M I N A R

«Die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung»

Datum: Freitag, 20. März 2020, 8 bis 12 Uhr 
Türöffnung: 7.30 Uhr
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,  
8038 Zürich-Wollishofen
Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze 
vorhanden. Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang
Seminarkosten inkl. Dokumentation:  
Mitglieder*: Einzel CHF 260.–,  
Ehepaar** CHF 420.– 
Nichtmitglieder: Einzel CHF 300.–,  
Ehepaar** CHF 500.–
 *  Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der 

Mitgliedernummer gewährt werden (vgl. Adressfeld 
auf letzter Seite). Mitglieder- und Rechnungsadresse 
müssen übereinstimmen.

**  Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss 14 Tage vor Kursbeginn. Bei 
Annullierungen nach Anmeldeschluss ist eine Be-
ar beitungs gebühr von 50% der Seminarkosten zu 
entrichten. Bei Absage am Se mi nar tag und unent-
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen 
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist 
selbstverständlich willkommen.

REFERENTEN: Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter mit eidg. FA, Leiter Akquisition und  
Spezialmandate, HEV Zürich; Sandra Heinemann, lic. iur. HSG, stv. Leiterin Rechtsberatung/Prozessführung, HEV Zürich

Themen des Seminars
Grundlagen
Was sind die mit der Liegenschaft verbundenen Nebenkosten 
■ Welche Heiz- und Nebenkosten dürfen wann und wie  
auf die Mieter überwälzt werden ■ Was gehört in eine Heiz- und 
Warmwasserabrechnung

Aus der Praxis
Die Ausgestaltung eines Mietvertrags in der Position Neben- 
kosten ■ Unterschiede je nach Vertragslage ■ Der Verteilschlüssel 
■ Die Verrechnung des Verwaltungsaufwandes

Sonderfälle 
Die Einführung neuer Nebenkosten ■ Folgen ungültig erhobener 
Heiz- und anderer Nebenkosten ■ Das Recht auf Einsicht

Änderungen vorbehalten

Eigentümer und Verwalter kleiner und mittlerer Liegenschaften 
lernen von Fachleuten mit langjähriger Praxiserfahrung.

AN ME LDU NG FÜ R SE MINAR

«Die korrekte Heiz- und Nebenkostenabrechnung»» vom 20. März 2020
(Angaben bitte in Blockschrift)       Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)  Parkplatz Autonummer 
   

Name (Teilnehmer/in 1) Vorname als Ehepaar (bzw. 1 Dokumentation)

Name (Teilnehmer/in 2) Vorname 

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer  Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

✂

Direktion und Mitarbeitende
des HEV Zürich wünschen
Ihnen…

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

…fröhliche Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr.

Direktion und Mitarbeitende
des HEV Zürich wünschen
Ihnen…

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.

…fröhliche Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr.
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«Ich möchte meinem Mieter die Garage 
kündigen, weil ich sie selber benutzen 
möchte. Brauche ich dazu das amtliche 
Kündigungsformular?»

Wie so oft in der Juristerei ist die Antwort auf 
diese Frage: «Es kommt darauf an.» Entschei-
dend ist, ob die Garage, der Einstellplatz oder 
der Aussenparkplatz alleine vermietet ist, oder 
ob er zusammen mit Wohn- oder Geschäftsräu-
men vermietet wird. 

1. Gemeinsame Vermietung 
Wenn der Vermieter dem Mieter zusammen mit 
Wohn- oder Geschäftsräumen andere Sachen 
überlässt, wie z.B. Garagen, Autoeinstellplätze 
oder Abstellplätze im Freien, so gelten die Be-
stimmungen über Kündigungsschutz und miss-
bräuchliche Mietzinse ebenfalls für diese Neben-
sachen (Art. 253a Abs. 1 OR, Art. 1 VMWG). 

Ein Garagen- oder Parkplatz gilt demzufolge 
dann als Nebensache eines Wohn- oder Ge-
schäftsraumes (Hauptsache), wenn zwischen den 
Objekten ein persönlicher und funktioneller Zu-
sammenhang besteht. Es spielt keine Rolle, ob 
für die beiden Objekte ein einziger Vertrag oder 
zwei separate Verträge abgeschlossen werden. 

Ebenfalls unwichtig ist der Zeitpunkt der Ver-
tragsabschlüsse, sie können gleichzeitig sein 
oder der Parkplatzmietvertrag kann auch später 
abgeschlossen werden. Die Vertragsparteien bei-
der Mietverträge müssen jedoch immer die glei-
chen Personen sein. 

Wenn der Garagen- oder Parkplatz in diesem 
Sinne eine Nebensache des Wohn- oder Ge-
schäftsraumes darstellt, ist für eine Kündigung 
zwingend das amtliche Kündigungsformular des 
Kantons zu verwenden, in dem sich die Miet-
objekte örtlich befinden. Eine Kündigung ohne 
amtliches Formular wäre nichtig. 

Einheitlich oder zusammenhängend?
Wenn es sich bei den Parkplätzen um Nebensa-
chen im Sinne von Art. 253a Abs. 1 OR handelt, 
ist im Weiteren zu unterscheiden, ob es sich um 
ein einheitliches oder «nur» um ein zusammen-
hängendes (nichteinheitliches) Mietverhältnis 
handelt. Diese Frage ist aufgrund des Parteiwil-
lens zu beurteilen.  

Beim einheitlichen Mietverhältnis teilen  
sich die Haupt- und Nebensache das gleiche 
rechtliche Schicksal. Eine Garage kann dann 
grundsätzlich nur zusammen mit der Wohnung 
oder dem Geschäftsraum gekündigt werden. 
Wenn nur die Garage gekündigt würde, wäre 

M I E T R E C H T

Formular nötig bei Kündigung von  
Garagen und Parkplätzen?

Leben unter Dach – Wohnen und geniessen – Umwelt schonen und Energiesparen

 Ihr Dachdecker in Zürich und Umgebung
 seit über 100 Jahren
WEBER DACH AG Steil- und Flachdächer, Reparaturen und Unterhalt
Zürich www.weberdach.ch 044 482 98 66 weber@weberdach.ch

STOCKWERKEIGENTUM
IMMOBILIEN-
BEWIRTSCHAFTUNG
VERMARKTUNG / VERKAUF BEWIRTSCHAFTUNG:

Tel. +41 43 388 10 00
info.regensdorf@gribi.com

VERKAUF:
Tel. +41 43 388 10 07
info.zuerich@gribi.com

Eichwatt 3
CH-8105 Regensdorf

«ERFAHRENE IMMOBILIENPROFIS.
PERSÖNLICHER UND ENGAGIERTER SERVICE.»

w
w
w
.g
ri
b
i.
co
m

Hans Barandun berät Sie gerne. 
Rufen Sie uns an auf 044 487 17 50.

Einzelvermietung 
Möchten Sie Ihre Wohnung oder Einfamilienhaus 
professionell vermieten lassen?

Wir übernehmen gerne für Sie:
• Ausschreiben im Internet und Durchführen des Besichtigungstermins 
• Prüfen von Mietinteressenten (Einholen von Referenzsauskünften) 
• Erstellen des Mietvertrages mit allen nötigen Formularen 
• Wohnungsübergabe einschliesslich Protokoll  

Hauseigentümerverband Zürich | Albisstrasse 28 | 8038 Zürich   
Telefon 044 487 17 50 | Fax 044 487 17 32 | hans.barandun@hev-zuerich.ch  
www.hev-zuerich.ch  

Ihre Immobilien. Unser Zuhause.   
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«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft»

Themen des Seminars
Von der Objektanalyse bis zur Garantieabnahme
Kostenvoranschlag ■ Terminplanung ■ Submission ■ Ver- 
trag mit Architekten / GU / TU ■ Werkverträge mit Unternehmen 
■ Abnahme des Werkes ■ Mieter orien tierung ■ Ausführung 
(konkrete Beispiele anhand ausgeführter Objekte) ■ Kosten- 
kontrolle ■ Abrechnung ■ Garantiearbeiten

Rechtliche Aspekte der umfassenden Sanierung 
Fristen und Termine bei Anzeige der Arbeiten ■ Rechte  
und Pflichten der Parteien ■ Mietzins reduktion während  
der Bauarbeiten ■ Umfassende Überholung und  
Wertvermehrung ■ Berechnung und Durchführung der  
Mietzinsanpassung

Anmeldung für Baustellenrundgang möglich.

Änderungen vorbehalten

Eigentümer und Verwalter kleiner und mittlerer Liegenschaften 
lernen von Fachleuten mit langjähriger Praxis-Erfahrung.

Datum: Freitag, 27. März 2020, 8.15 bis 12 Uhr 
Türöffnung: 7.45 Uhr
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,  
8038 Zürich-Wollishofen
Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze 
vorhanden. Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang
Seminarkosten inkl. Dokumentation:  
Mitglieder*: Einzel CHF 260.–,  
Ehepaar** CHF 420.– 
Nichtmitglieder: Einzel CHF 300.–,  
Ehepaar** CHF 500.–
 *  Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der 

Mitgliedernummer gewährt werden (vgl. Adressfeld 
auf letzter Seite). Mitglieder- und Rechnungsadresse 
müssen übereinstimmen.

**  Nur 1 Dokumentation
Anmeldeschluss: 14 Tage vor Kursbeginn. Bei 
Annullierungen nach Anmeldeschluss ist eine Be-
ar beitungs gebühr von 50% der Seminarkosten zu 
entrichten. Bei Absage am Se mi nar tag und unent-
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen 
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist 
selbstverständlich willkommen.

REFERENTEN:  Elio Pola, stv. Leiter Baumamagement und Projektleiter, HEV Zürich;  
Dieter Kuchen, Projektleiter VSGU, HEV Zürich; Tiziano Winiger, lic. iur., MAS REM ZFH, HEV Zürich

AN ME LDU NG FÜ R SE MINAR

«Sanierung einer vermieteten Liegenschaft» vom 27. März 2020
(Angaben bitte in Blockschrift)       Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)  Parkplatz Autonummer 
   

Name (Teilnehmer/in 1) Vorname als Ehepaar (bzw. 1 Dokumentation)

Name (Teilnehmer/in 2) Vorname 

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer  Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03

✂

 S E R V I C E
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das nicht zulässig, sondern eine nichtige Teil-
kündigung. 

Bei separaten Verträgen, die zu verschiede-
nen Zeitpunkten abgeschlossen wurden und 
möglicherweise noch verschiedene Kündigungs-
fristen enthalten, spricht vieles dafür, dass die 
Parteien kein einheitliches Mietverhältnis ab-
schliessen wollten. Dann handelt es sich «nur» 
um ein zusammenhängendes Mietverhältnis, was 
bedeutet, dass Wohnung oder Garage separat  
gekündigt werden können. Aber wie erwähnt  
ist auch hier zwingend für die Garage oder den 
Parkplatz das amtliche Kündigungsformular zu 
verwenden. 

Da die Unterscheidung «einheitlich» oder 
«lediglich zusammenhängend» in einem späte-
ren Streitfall nicht immer klar ist, empfiehlt es 
sich, den Parteiwillen in den Verträgen aus-
drücklich festzuhalten. So sollte z.B. für den 
Fall, dass die Parteien kein einheitliches Miet-
verhältnis vereinbaren möchten und bei der Ver-
mietung eines Parkplatzes der Meinung sind, 
dieser solle auch wieder unabhängig von der 
Wohnung gekündigt werden dürfen, dies im 
Mietvertrag klar vereinbart werden. 

2. Gesonderte Vermietung
Wenn ein Garagen- oder Parkplatz gesondert 
vermietet wird, d.h. wenn der Parkplatzmieter 
nicht auch noch gleichzeitig Mieter eines Wohn- 
oder Geschäftsraumes des Vermieters ist, gelten 
die gesetzlichen Schutzbestimmungen und 
Formvorschriften für Wohn- und Geschäftsräu-
me nicht. Das bedeutet, dass das amtliche Kün-
digungsformular nicht verwendet werden muss. 

Es muss nicht einmal schriftlich gekündigt 
 werden. Aus Beweisgründen sollte man aber 
vernünftigerweise in schriftlicher Form und per 
Einschreiben kündigen. 

Die Parteien dürfen jedoch vertraglich das 
amtliche Formular für die vermieterseitige Kün-
digung vereinbaren. Der Mustermietvertrag des 
Zürcher Hauseigentümerverbandes für Garagen, 
Autoeinstellplätze und Abstellplätze enthält die-
se Regelung explizit, da Parkplätze eben mehr-
heitlich als Nebensachen vermietet werden. 
Man darf diese Musterverträge auch für die 
 gesonderte Vermietung benutzen. Der Vermie-
ter muss sich dann aber an die vertragliche Re-
gelung halten und das amtliche Formular für 
die Kündigung verwenden. Oder er kann bei 
Vertragsabschluss diese Formvorschrift im Mus-
tervertrag durchstreichen.

Das vom Kanton Zürich genehmigte Kündigungs-
formular (Art. 266l Abs. 2 OR, Art. 9 VMWG) ist 
beim HEV Zürich erhältlich. Für andere Kanto-
ne wende man sich bitte an die entsprechenden  
Sektionen des Hauseigentümerverbandes oder 
an die kantonalen Gerichte. 

Daniela Fischer 
Lic. iur.  
Telefonische Rechtsberatung  
HEV Zürich



 H E V  1 2 - 2 0 1 9  |  3 9 

 R E C H T

Sandra Heinemann   
Lic. iur.  
Rechtsberatung/Prozessführung 
HEV Zürich 

bezahlt, ist er verpflichtet, dem Vermieter den 
entsprechenden Betrag noch zu bezahlen. Wie 
hoch diese Differenz ist, hängt einerseits davon 
ab, wie hoch die vorab zu bezahlenden Beträge 
im Mietvertrag festgelegt worden sind, und an-
dererseits vom Verbrauch des Mieters oder auch 
von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel beson-
ders kalten und langen Wintern.

Keine (aktive) Aufklärungspflicht
Immer wieder führen hohe Nachzahlungen zur 
Verärgerung beim Mieter. Dieser wirft dem Ver-
mieter nicht selten vor, er hätte dies absichtlich 
gemacht, um eine teure Wohnung «günstiger» 
zu machen. Dies indem der Vermieter eine hohe 
Nettomiete verlange und gleichzeitig die Neben-
kostenakontobeträge zu tief ansetze, woraus eine 
tiefere Bruttomiete resultiere, als dies tatsächlich 
der Fall wäre.

Das Bundesgericht hat im Urteil 4A_339/2018 
vom 29. Januar 2019 erneut klar festgehalten,  
dass der Vermieter den Mieter bei Abschluss  
des  Vertrags nicht darauf hinweisen muss, dass 
die Akontozahlungen für die Nebenkosten  
nicht kostendeckend sein werden, ihn also  
diesbezüglich keine (aktive) Aufklärungspflicht 
trifft.

A N K Ü N D I G U N G  V E R E I N S V E R S A M M L U N G

Vereinsversammlung Hauseigentümerverband Zürich
Dienstag, 28. April 2020, Best Western Hotel Spirgarten, Zürich

Anträge von Mitgliedern, die an der Generalversammlung behandelt werden 
sollen, sind dem Vorstand bis spätestens Ende Februar schriftlich einzureichen 
(§15 der Statuten vom 10. April 2014). Die Einladung wird den Mitgliedern mit 
dem Jahresbericht Ende März zugestellt. H V ZürichE

SCHLIESSUNG FEIERTAGE  
Weihnachten/Neujahr 

Die Geschäftsstelle des HEV Zürich ist von  
Freitag, 20. Dezember 2019, 15.00 Uhr,  

bis zum Freitag, 3. Januar 2020 geschlossen.

Ab Montag, 6. Januar 2020, sind wir wieder für Sie da.
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Nach der konstanten Rechtsprechung des Bundesgerichts kann der Mieter  
nicht erwarten, dass die Akontozahlungen in etwa den tatsächlichen Kosten 
entsprechen.

Die korrekte Ausgestaltung eines Mietvertrages 
ist von zentraler Bedeutung. Einmal abgeschlos-
sen, lässt sich ein solcher kaum mehr verändern. 
Denn dies wäre eine einseitige Vertragsänderung, 
welche der Formularpflicht bedarf.

Besonders schwierig ist es, die Nebenkosten 
korrekt zu vereinbaren. Dies ist vor allen Dingen 
daher zentral, weil diese nur dann zusätzlich  
zur Nettomiete geschuldet sind, wenn sie rechts-

gültig ausgeschieden worden sind (Art. 257a  
Abs. 2 OR), ansonsten sie als im Mietzins inbe-
griffen gelten. Nebenkosten sind zum Beispiel 
Heiz- und Warmwasserkosten oder die Kosten 
für den Hauswart, nicht aber Gebäudeversiche-
rungsprämien oder Hypothekarzinsen.

Nebenkosten können pauschal oder mit 
Akontozahlungen erhoben werden. Da wir in 
einem Verbraucherzeitalter leben, werden die 
Nebenkosten – oft auch Verbraucherkosten ge-
nannt – meist a conto vereinbart. Dies bedeutet, 
dass der Mieter in der Regel vorab einen be-
stimmten Betrag an die Nebenkosten bezahlt. 
Der Vermieter macht in der Regel periodisch eine 
Zusammenstellung der aufgelaufenen Kosten und 
stellt diese den eingenommenen a conto einver-
langten Nebenkosten gegenüber. 

Wenn der Mieter zu viel bezahlt hat, erhält er 
die Differenz zurück. Hat er hingegen zu wenig 

B U N D E S G E R I C H T S U R T E I L

«Zu teure» Akontoabrechnungen  
sind vom Mieter zu bezahlen

I N F O R M A T I O N

Für kurze Fragen betreffend die Nebenkosten  
konsultieren Sie gerne unsere telefonische Rechts-
auskunft unter 044 487 17 17. 
Möchten Sie Ihren Mietvertrag vorab oder auch  
im Nachhinein sowie auch im Hinblick auf einen 
möglichen Kauf eines Renditeobjekts prüfen oder 
durch uns ausarbeiten lassen, vereinbaren Sie  
gerne einen Termin unter 044 487 17 11.
Wenn Sie sich umfassender mit dem Thema  
Nebenkosten auseinandersetzen möchten, bieten 
wir ein Halbtagesseminar dazu an.  
Detaillierte Informationen finden Sie unter  
www.hev-zuerich-shop.ch -> Seminare und Anlässe 
oder 044 487 17 10.

Bei uns kann die Mieterschaft nach
dem Kauf Ihrer Liegenschaft bleiben.
043 322 14 14

Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen
Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

pwg.ch

.Damit Ihr Miet-,

.haus Miethaus,

.bleibt,
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AN ME LDU NG FÜ R SE MINAR

«Steuern» vom 17. Januar 2020
(Angaben bitte in Blockschrift)       Mitglieder- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)  Parkplatz Autonummer 
   

Name (Teilnehmer/in 1) Vorname als Ehepaar (bzw. 1 Dokumentation)

Name (Teilnehmer/in 2) Vorname 

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer  Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

✂

S E M I N A R

«Liegenschaften in der Steuererklärung 2019»
Kurs für Hauseigentümer

■ Veranlagungsverfahren

■ Mietertrag und Eigenmiete

■ Unterhalts- und Verwaltungs kosten 

■ Renovations- und Umbaukosten

■ Unternutzungsabzug

■  Liegenschaftenbewertung

■ Liegenschaften im Ausland

■  Erbengemeinschaften

■ Steuerliches Optimierungspotenzial

Änderungen vorbehalten

Datum: Freitag, 17. Januar 2020, 8.30 bis 11.00 Uhr 
Türöffnung: 8.00 Uhr
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,  
8038 Zürich-Wollishofen
Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze vorhanden.  
Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang
Seminarkosten inkl. Dokumentation:  
Mitglieder*: Einzel CHF 230.–, Ehepaar** CHF 360.– 
Nichtmitglieder: Einzel CHF 270.–, Ehepaar** CHF 440.–
 *  Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der Mitgliedernummer 

gewährt werden (vgl. Adressfeld auf letzter Seite). Mitglieder- und 
Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

**  Nur 1 Dokumentation

Anmeldeschluss: 14 Tage vor Kursbeginn. Bei Annullierungen 
nach Anmeldeschluss ist eine Be ar beitungs gebühr von 50% der 
Seminarkosten zu entrichten. Bei Absage am Se mi nar tag und un-
entschuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen Seminarkosten 
geschuldet. Eine Vertretung ist selbstverständlich willkommen.

REFERENTEN:  Stefan Goldinger, dipl. Treuhandexperte, Partner, TBO Treuhand AG, Zürich 
Michael Schnetzer, dipl. Treuhandexperte, Partner, TBO Treuhand AG, Zürich

Noch weNige  

Plätze

Lienhardt&Partner Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23, 8024 Zürich
Tel. 044 268 61 61
daniel.meier@lienhardt.ch, www.lienhardt.ch Im Dienste Ihres Vermögens. Seit 1868.

Was erwarten Sie von Ihrer Bank?

«Private Banking, Immobilien und Vorsorge
aus einer Hand. Das passt mir. Weil das eine mit
dem anderen zusammenhängt. Da braucht es
den Blick aufs Ganze.»

Lienhardt&Partner Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23, 8024 Zürich
Tel. 044 268 61 61
daniel.meier@lienhardt.ch, www.lienhardt.ch Im Dienste Ihres Vermögens. Seit 1868.

Was erwarten Sie von Ihrer Bank?

«Private Banking, Immobilien und Vorsorge
aus einer Hand. Das passt mir. Weil das eine mit
dem anderen zusammenhängt. Da braucht es
den Blick aufs Ganze.»
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S E M I N A R

«Die Wohnungsabnahme»

Datum: Freitag, 6. März 2020, 8 bis 12 Uhr 
Türöffnung: 7.30 Uhr
Seminarort: HEV Zürich, Albisstrasse 28,  
8038 Zürich-Wollishofen
Bitte beachten Sie: Es sind wenige Parkplätze 
vorhanden. Gebühr CHF 10.–, zahlbar am Empfang
Seminarkosten inkl. Dokumentation:  
Mitglieder*: Einzel CHF 270.–,  
Ehepaar** CHF 440.–
Nichtmitglieder: Einzel CHF 310.–,  
Ehepaar** CHF 520.–
 *  Mitgliedervergünstigung kann nur bei Angabe der 

Mitgliedernummer gewährt werden (vgl. Adressfeld 
auf letzter Seite). Mitglieder- und Rechnungsadresse 
müssen übereinstimmen.

**  Nur 1 Dokumentation
Anmeldeschluss 14 Tage vor Kursbeginn. Bei 
Annullierungen nach Anmeldeschluss ist eine Be-
ar beitungs gebühr von 50% der Seminarkosten zu 
entrichten. Bei Absage am Se mi nar tag und unent-
schuldigtem Nichterscheinen bleiben die vollen 
Seminarkosten geschuldet. Eine Vertretung ist 
selbstverständlich willkommen.

Themen des Seminars
Grundlagen/Rechtliches: Prüfung der Sache und Mängelrüge/
Beweislast/Beweissicherung ■ Zeitpunkt der Instandstellung/  
Nachträglich erkannte Mängel ■ Haftung ■ Normale Ab nützung/
über mässige  Beanspruchung ■ Re pa ratur/Ersatz/Min derwert

Standard-Wohnungsabnahme: Vorbereitung ■ Durchführung

Sonderfälle: Estrich-/Kellerabteil ■ Alter Mieter will selber  
Schäden beheben ■ Mieter nicht mehr auffindbar ■ Investitionen 
des Mieters/Übertragung auf neuen Mieter

Optik des Malers: Nikotin-/Feuchtigkeits schäden  
■ Preiskalkulation/Schätzung ■ Malerkosten ■ Wann ausbessern, 
wann ganz neu streichen?

Schlussabrechnung und Kautionsrückforderung 
Erstellung ■ Durchsetzung ■ Auflösung des Kau tionskontos

Änderungen vorbehalten

Eigentümer und Verwalter kleiner und mittlerer Liegenschaften 
lernen von Fachleuten mit langjähriger Praxiserfahrung.

REFERENTEN:  Sandra Heinemann, lic. iur. HSG, stv. Leiterin Rechtsberatung/Prozessführung, HEV Zürich;  
Rolf Schlagenhauf, dipl. Malermeister, Betriebsökonom FH; Hans Barandun, Immobilienbewirtschafter  
mit eidg. FA, Leiter Akquisition und Spezialmandate, HEV Zürich

AN ME LDU NG FÜ R SE MINAR

«Die Wohnungsabnahme» vom 6. März 2020
(Angaben bitte in Blockschrift)       Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Firma (falls Rechnung über Firma läuft)  Parkplatz Autonummer 
   

Name (Teilnehmer/in 1) Vorname als Ehepaar (bzw. 1 Dokumentation)

Name (Teilnehmer/in 2) Vorname 

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Mitgliedernummer  Datum Unterschrift
(s. Adressfeld auf letzter Seite)

Einsenden an: HEV Zürich, Sekretariat Seminare, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, per Fax 044 487 17 77 oder über unsere 
Website www.hev-zuerich-shop.ch unter «Seminare und Anlässe». Für Fragen Telefon 044 487 17 03.

✂
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Bestellformular siehe Seite 46 Online-Bestellung unter www.hev-zuerich-shop.ch

 für Mitglieder für Nichtmitglieder
Erben und Schenken (2019)  
Artikel-Nr. 40055, 104 Seiten  CHF  29.00 CHF  29.00
Pensionierung (2019) 
Artikel-Nr. 40089, 136 Seiten  CHF  29.00 CHF  29.00

D R U C K S A C H E N V E R K A U F

Ratschläge für den dritten 
Lebensabschnitt

Ratgeber  
«Pensionierung»

Das Thema Pensionie-
rung ist komplex, weil 
Fragen zu AHV, Pen-
sionskasse, Steuern, 
Hypothek, Geldan-
lagen und Nachlass 
zusammentreffen. 

Dieser VZ-Rat-
geber gibt Antworten auf die wich-
tigsten Fragen, die sich im Zusammenhang mit 
der Pensionierung stellen. Mit vielen Tipps aus 
der Beratungspraxis des VZ VermögensZentrums, 
nützlichen Vergleichen und einer praktischen 
Checkliste. (2019; 136 Seiten)

Herausgeber VZ VermögensZentrum;  
Thomas Schönbucher und Raphael Ebneter

Ratgeber «Erben 
und Schenken»

Regeln Sie Ihren 
Nachlass, bevor es 
zu spät ist. Sonst 
bestimmt das Ge-
setz, wer wie viel 
erbt. Die gesetz-
liche Aufteilung 
entspricht nur 
selten den eigenen Wünschen. 

Dieser VZ-Ratgeber gibt Antworten auf  
die wichtigsten Fragen sowie wertvolle Tipps  
zur Nachlass- und Erbschaftsplanung mit  
zahlreichen Grafiken, Tabellen und Check- 
listen. (2019, 104 Seiten)

Herausgeber VZ VermögensZentrum;  
Gabrielle Sigg und Renato Sauter

SEMINAR

Der HEV Zürich bietet am 7. Februar 2020 zu diesem Thema das  
Seminar «Erbschaftsregelung» an. 
Mehr Informationen: Seite 27 oder www.hev-zuerich-shop.ch unter 
«Seminare und Anlässe».

☞
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Bestellformular 
Art.-Nr. Anzahl Artikel Preise CHF
    Mitglieder Nichtmitglieder

 Formulare zum Abschluss von Mietverträgen (inkl. 7,7% MwSt.)
30009  Anmeldung für gewerbliche Räume    1.50 2.50
30010  Anmeldung für Wohnräume   1.50 2.50
10006  Zürcher Mietvertrag für Wohnräume inkl. Allg. Bedingungen (2019)
  Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10013  Zürcher Wohnungsausweis Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20100  Formular zur Mitteilung des Anfangsmietzinses (2014) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
10006EN  Übersetzung Mietvertrag für Wohnräume   
  inkl. Allg. Bedingungen (2007)   
  Pro Set je 2 englische und deutsche Versionen 2 Set à je 2 Stk. 15.00 20.00
10008  Mietvertrag für möb. Zimmer inkl. Allg. Bedingungen (2019)
  Zürcher Wohnungsausweis und Anfangsmietzins Set à je 2 Stk. 5.50 7.50
10009  Mietvertrag für Geschäftsräume (2012)
  inkl. Allg. Bedingungen (2007) Set à je 2 Stk. 6.50 8.50
10030  Mietvertrag für Garagen und Autoabstellplätze (1994) Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10005  Mietvertrag für Ferienwohnungen Set à 2 Stk. 4.50 6.00
20000A  Hausregeln mehrsprachig «Zürisäcke in Container»  2.50 3.50
20000B  Hausregeln mehrsprachig «Gebührenpfl. Abfallsack»  2.50 3.50
20001  Hausordnung deutsch (2014)  2.50 3.50
  ❏ franz.   ❏ ital.   ❏ engl.   ❏ span.  5.50 7.50
  ❏ türk.     ❏ alb.   ❏ serbokr.  5.50 7.50
20010  Waschküchenordnung deutsch  2.50 3.50
  ❏ franz.   ❏ ital.   ❏ engl.   ❏ span.  5.50 7.50
  ❏ türk.     ❏ alb.   ❏ serbokr.  5.50 7.50
10507  Inventarverzeichnis Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10501  Zusatzvereinbarung Einfamilienhaus  Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10012  Zusatz betr. Veränderungen durch Mieter Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10504  Zusatzvereinbarung Haushaltgeräte Set à 2 Stk. 4.50 6.00
30011  Zustimmung zur Untervermietung Set à 2 Stk. 4.50 6.00
10502  Vereinbarung über die Heimtierhaltung Set à 2 Stk. 4.50 6.00

 Formulare zur Beendigung von Mietverträgen (inkl. 7,7% MwSt.) 
30000  Kündigungsformular (1.1.2011) Set à 2 Stk. 1.50 1.50
30020  Wegleitung für die Wohnungsabgabe (Mieter-Info)  1.50 2.50
30021  Richtig gereinigt und gepflegt (6 Seiten)  5.50 8.50
30030  Protokoll über Mieterwechsel 1-seitig, Garnitur 3-fach 3.50 5.50
30040  Protokoll über Mieterwechsel 4-seitig, Garnitur 3-fach 6.50 8.50
30060  Wohnungsabnahme-Wegleitung (8 Seiten)  4.00 6.00
30032  Mängelliste Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30034  Protokoll für gewerbliche Räume Garnitur 3-fach 4.00 6.00
30050  Schlussabrechnung Garnitur 2-fach 3.50 5.00
20071  Paritätische Lebensdauertabelle (2016)  6.50 8.50

 Formulare zur Hauswartung (inkl. 7,7% MwSt.)
40018  Bewerbung für Hauswartsdienste   2.00 3.00
40011  Arbeitsvertrag für Hauswartsdienste 
  inkl. Pflichtenheft und Aufgaben (2014) Set à je 2 Stk. 8.00 11.00
10041  Tarif nebenamtliche Hauswartung (2010)  4.50 6.00
40019  Hauswartabrechnung Garnitur 2-fach  2.50 4.00

 Diverse Verträge (inkl. 7,7% MwSt.)
10060  Bewirtschaftungsvertrag inkl. Allg. Bedingungen (2019) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10070  Verwaltungsvertrag für STWE inkl. Allg. Bedingungen (2014) Set à je 2 Stk. 6.50 9.00
10071  Checkliste: Ausschr. von Verwaltungsmandaten für STWE (2016)  7.00 9.00
10072  Checkliste: Funktion und Aufgaben des Revisors im STWE (2016)  5.00 6.50
10050  Bauvertrag (3 Verträge, 1 Wegleitung)  8.50 11.00

✂ ✂energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

BBitte janicht
saannieren!
ohneunserreFörderbeiträge
für die energgeetische
Gebäude-Moddeernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Jetzer Storen GmbH
In der Wässeri 16, 8047 Zürich
Tel. +41 44 401 07 47, Fax +41 44 401 07 48
e-mail: info@jetzer-storen.ch

• Sonnen & Lamellenstoren

• Rollladen-Reparatur-Service

• Neuanfertigungen

Hier könnte 

ihr 
Inserat stehen

S C H R E I N E R

G A R T E N B AU

B Ä D E R

K A M I N FEG E R

Weitere Auskünfte unter: Telefon 044 487 18 08 | E-Mail Inserate@hev-zuerich.ch
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Unser Angebot ist Ihr
Gewinn

www.hev-duebendorf.ch

Wir laden alle Interessierten herzlich ein zu unserem

Pflanzen-Schnittkurs
Damit sie optimal gedeihen können, müssen Bäume und Sträucher  
regelmässig geschnitten werden.

Mitarbeiter der Firma Spross Ga-La-Bau AG erklären und zeigen Ihnen im 
Spross Gartenforum, Binz-Fällanden, die verschiedenen Schnitt-Techniken. 

Samstag, 25. Januar 2020, vormittags
Spross Gartenforum, Bautacherweg, Binz-Fällanden

Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl beschränkt  
und es wird ein Unkostenbeitrag erhoben  
(CHF 40.– Mitglieder / CHF 60.– Nicht-Mitglieder). 

Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt,  
bitte bis spätestens Montag, 13. Januar 2020 an:  
Telefon 044 820 03 43 oder über anmeldungen@hev-duebendorf.ch

BADEWANNENTÜREN VARIODOOR
Einbau in jede bestehende Badewanne möglich

•  4 verschiedene Modelle / 5 Jahre Garantie
• Top Qualität und modernes Design 
•  Lieferung und Montage ganze Schweiz
•  Antirutschbeschichtungen B.-Wanne / Dusche / Plättli
•  Kostenlose Beratung mit Offerte vor Ort
•  Preis inkl. Montage ab CHF 2600.– exkl. MwSt.
  

Magicbad Schenker GmbH Luzern, Tel. 079 642 86 72
www.magicbad-schenker.ch / info@magicbad-schenker.ch

S E R V I C E

Art.-Nr. Anzahl Artikel Preise CHF
    Mitglieder Nichtmitglieder
 Diverse Formulare und Merkblätter (inkl. 7,7% MwSt.)
20030  Register für Liegenschaftenverwaltungsordner  18.50 23.00
20040A  Mietzinsänderungsformular (blau, 2014) Set à 2 Stk. 1.50 2.50
20070  Tabelle für Mietzinserhöhung aufgrund wertvermehrender Investitionen (2017)  9.00 11.00
20130  Heizkostenabrechnung Set à 2 Stk. 3.00 4.50
20011  Waschküchenstromtabelle   2.50 4.00
20002  Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung»  1.50 2.50
20004  Briefkastenkleber «Bitte keine Gratiszeitung»  1.50 2.50
20005  Briefkastenkleber «Bitte keine Werbung und keine Gratiszeitung»  1.50 2.50
20003  Richtiges Lüften  2.50 4.00
20080  Merkblatt f. das Einrichten von Ladestationen STWE (2018)  7.50 9.50
20081  Merkblatt Ladestation Elektrofahrzeuge Mieter (2018)  6.50 8.50
20082  Bewilligung Einrichten Ladestationen Elektrofahrz. (2018)  3.50 4.50

 Broschüren und Bücher (inkl. 2,5% MwSt.)
40025  Bäume und Sträucher im Nachbarrecht (2014)  40.00 45.00
20034  Beendigung des Mietverhältnisses (1998)  13.50 17.00
40005  Buchhaltung für die Liegenschaft (Heft, 2012)  19.50 22.50
40051  Der Mietzins (2011)  29.50 35.50
40055  Erben und Schenken (2019)  29.00 29.00
40056  Fristwahrung im Mietrecht (2016)  25.00 25.00
50006  Handbuch Liegenschaftenverwaltung Ordner (2016)  189.00 219.00 
50007  Handbuch Liegenschaftenverwaltung auf USB-Stick (2016)  189.00 219.00 
50008  Handbuch und USB-Stick zusammen (2016)  229.00 259.00 
60003  Handwerkerverzeichnis (2019/2020)  4.00 5.00
40086  Hausschädlinge (2006)  32.50 37.50
40094  Immobilien-Wegweiser durch den Steuerdschungel (2015)   20.00 25.00
40098  Nebenkosten/Heizkosten  29.50 33.50
40054  Mietrecht heute (2018)   34.50 39.50
40057  Nachbarrecht (2007)  34.50 39.50
40091  Ratgeber: Hypotheken (2018)   29.00 29.00
40089  Ratgeber: Pensionierung (2019)   29.00 29.00
40099  Ratgeber: Sicherheit (2006)  28.50 33.50
40020  Schnitt und Pflege der Gehölze im Garten (1992)   9.00 13.00
40085  Stockwerkeigentum (2016)  47.00 53.00
40087  Stockwerkeigentum Broschüre (aktualisierte Auflage 2017)  6.00 9.00
40058  Unterhalts- und Erneuerungsplanung (2017)  29.50 35.50
40059  Unterhaltsarbeiten und Erneuerungen von Mietliegenschaften (2017)  19.50 25.50
40088  Vermietung von Geschäftsräumen (2018)   29.00 34.00
20033  Vom Abschluss des Mietvertrages bis zur Übergabe des Mietobjekts (1998)  9.00 13.00
20037  Wohneigentum in der Zürcher Steuererklärung ab 2009  21.00 26.00
40024  Die Schweizerische Zivilprozessordnung aus mietr. Perspektive (2011)  18.50 21.50
40026  Zyklen im Schweizer Immobilienmarkt (2011)  39.50 44.50
40027  Zahlen und Fakten  17.00 21.00
60009  Ein Stadtgarten mit mediterranem Flair  24.00 28.00

BESTE LLCOU PON
Mitglied- und Rechnungsadresse müssen übereinstimmen.

Name  Vorname Mitgliedernummer

Strasse PLZ und Ort

E-Mail Telefon privat Telefon Geschäft

Einsenden an: HEV Zürich, Drucksachenverkauf, Albisstrasse 28, Postfach, 8038 Zürich, Tel. 044 487 17 07, Fax 044 487 17 77 
E-Mail: mitgliederdienste@hev-zuerich.ch. Zuzüglich Bearbeitungs-/Material-Pauschale (CHF 7.–) + effektive Portokosten.  
Keine Ansichtssendungen · Preisänderungen vorbehalten
Direktzugang zu unserem neuen Online-Shop: www.hev-zuerich-shop.ch

(s. Adressfeld auf letzter Seite)

✂
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Sudoku leicht Sudoku schwer
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GEWINNEN SIE BARGELD
mit dem Kreuzworträtsel CHF 50.-

So können Sie teilnehmen:

Per Telefon 0901 333 118 (CHF 1.50/Anruf), nennen Sie
nach dem Signalton die Lösung, Namen und Adresse.

Per SMS Senden Sie ein SMS an die Nummer 919 mit
HEV + Lösungswort (CHF 1.50/SMS)

wap http://win.wap.919.ch
Postkarte HEV, Postfach 335, 8320 Fehraltorf
Mail hev comhouse.ch@

Dies ist ein Gewinnspiel der Firma TIT-PIT GmbH www.comhouse.ch. Es nehmen alle Personen an der Verlosung teil,
die ein SMS mit dem keyword HEV an die Zielnummer 919 senden oder auf die Telefonnummer 0901 333 118 anrufen
(CHF 1.50/SMS oder Anruf). Gratisteilnahmemöglichkeit per Mail an hev@comhouse.ch per wap: http://win.wap.919.ch
oder Postkarte an HEV Zürich, Postfach 335, 8320 Fehraltorf. Teilnahmeschluss ist der 15.01.2020. Es bestehen dieselben
Gewinnchancen, bei SMS, Telefonanruf, per wap, per Postkarte oder per Mail. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. AGB unter www.smsplay.ch/agb
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GEWINNEN SIE BARGELD
mit dem Kreuzworträtsel CHF 50.-

So können Sie teilnehmen:

Per Telefon 0901 333 118 (CHF 1.50/Anruf), nennen Sie
nach dem Signalton die Lösung, Namen und Adresse.

Per SMS Senden Sie ein SMS an die Nummer 919 mit
HEV + Lösungswort (CHF 1.50/SMS)

wap http://win.wap.919.ch
Postkarte HEV, Postfach 335, 8320 Fehraltorf
Mail hev comhouse.ch@

Dies ist ein Gewinnspiel der Firma TIT-PIT GmbH www.comhouse.ch. Es nehmen alle Personen an der Verlosung teil,
die ein SMS mit dem keyword HEV an die Zielnummer 919 senden oder auf die Telefonnummer 0901 333 118 anrufen
(CHF 1.50/SMS oder Anruf). Gratisteilnahmemöglichkeit per Mail an hev@comhouse.ch per wap: http://win.wap.919.ch
oder Postkarte an HEV Zürich, Postfach 335, 8320 Fehraltorf. Teilnahmeschluss ist der 15.01.2020. Es bestehen dieselben
Gewinnchancen, bei SMS, Telefonanruf, per wap, per Postkarte oder per Mail. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. AGB unter www.smsplay.ch/agb
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Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie! Teilnahme siehe nächste Seite.
Lösen Sie das Kreuzworträtsel und gewinnen Sie! Teilnahme siehe nächste Seite.
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Nach dem Truthahn, dem Fondue Chinoise, dem Weihnachtsgebäck, kurz,  
nach all den kulinarischen Köstlichkeiten während der Weihnachtstage «drohen» 
bereits die Silvesterfeierlichkeiten, die an Kalorien gemessen den christlichen 
Feiertagen ebenbürtig sein dürften. Dazwischen aber hat der Bauch etwas Ruhe und 
kann sich erholen, vielleicht draussen im Garten oder an der frischen Bergluft.

Obwohl wir uns an viele weisse Festtage zu er-
innern glauben, lag gemäss Meteo Zürich in 
unserer Gegend seit 2003 (die Schneedecke war 
damals zwei Zentimeter hoch!) nie mehr an  allen 
drei Weihnachtstagen Schnee, sondern höchs-
tens an einem! Darüber hinaus entnehme ich 
der Statistik, dass es in der ersten Hälfte des Mo-
nats Dezember häufig schneit: Allerdings wird 
der weisse Traum meistens von Westwinden 
weggefegt, bevor das Christkind – oder heute 
eher Father Christmas – auftaucht. Meteorolo-
gen und Meteorologinnen bezeichnen dieses 
Phänomen Weihnachts-Tauwetter.

Während viele Menschen nach Weihnachten 
in die Berge fahren, um doch noch etwas Schnee-
romantik zu erleben, entfliehen wir – vorwie-
gend nach dem Lunch – in den Garten und wer-
keln in aller Ruhe, bis die frühe Dämmerung 
uns wieder ins Haus treibt. Wir schneiden alte 
Lenzrosenblätter weg, bevor die ersten Blüten 
durchtreiben, bringen Gehölze in Form, klau-
ben letztes Laub aus den Kieswegen und finden 
darunter allenfalls sattgrüne Blattrosetten des 
Gartenschaumkrauts (Cardamine hirsuta). 

An sich ist die kleine einjährige Pflanze mit 
den weissen Blüten entzückend (frische Roset-

B L Ü H E N D E  Ü B E R R A S C H U N G E N  I M  W I N T E R

Festtagsfreuden – sogar im Garten

Am 11. Januar 2019 sahen die Früchte des Taschentuchbaums attraktiver aus, weihnächtlich!

Am 3. Januar 2019  
lag ein zaghaftes 
Schneeschäumchen  
im Garten.
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empfahl, die kleinen Zwiebeln in durchlässige 
Teichtöpfe zu pflanzen und diese mitsamt dem 
Topf im Boden einzusenken. Er meinte, damit 
fände man die wertvollen Sorten jederzeit wie-
der und schütze sie gleichzeitig vor der Stech-
gabel der jätenden Gärtnerin. Das System hat 
sich vor allem für die Raritäten bewährt. Nach 
ein paar Jahren kann man die Töpfe ausgraben 
und findet dann eine Menge neuer Zwiebeln: 
Weihnachtsgeschenke für Gartenfreundinnen 
und -freunde?

Zuverlässige Festtagsblüher
Meine Entdeckungsreise führt mich zum Win-
terjasmin (Jasminum nudiflorum), der seinem 
Namen Ehre erweist und erste gelbe Blüten  
zeigt. Obwohl das Gehölz etwas ungebärdig 
wächst (entweder an einer Kletterhilfe empor 
oder über eine Mauer fallend) und nicht – wie 
man erwarten könnte – duftet, möchte ich  

auf die Pflanze nicht verzichten. 
Sie ist pflegeleicht, robust und 

gedeiht sogar im Halbschatten.
Weitere, zuverlässige Festtagsblü- 

her sind drei Schneebälle: die Blüten des  
Lorbeerschneeballs (Viburnum tinus), des  
Winterschneeballs (Viburnum × bodnantense) 

und des Zwerg-Duft-Schneeballs 
(Viburnum farreri «Nanum») ver-
führen bereits im Oktober/Novem-
ber zu «Schneeballschlachten». Ob 

sie in Konkurrenz zur ebenfalls ge-
treulich blühenden Mahonia «Wintersun» 

stehen?
Andere Gehölze hingegen weisen erst mit 

rötlichen oder weissen Knospen auf kommende 
Blütenfeste hin: Mein Lieblingswinterstrauch 
Sarcococca – die Engländer nennen ihn Christ-
mas Box (den deutschen Namen «Fleischbeere» 

Dieser Cotoneaster ist bei den Vögeln beliebt.

N A T U R

1  Beim Reifen der Früchte der Saftdruckstreuer oder  
Hygroballochoren steigt der Druck des Zellsaftes an. Dadurch 
schwellen die Zellwände an, bis sie plötzlich platzen,  
quasi explodieren. Die freigesetzte Energie ist so gross, dass die 
Samen weit weggeschleudert werden.

ten mit leicht pfeffrigem Geschmack be-
reichern Blattsalate), aber da sie bis 
vier Generationen pro Jahr entwi-
ckeln kann, wird sie oft zum Un-Kraut. 
Als Saftdruckstreuer1 kann sie übrigens ihre 
Samen bis 140 Zentimeter weit wegschleudern. 
Ist diese Wucht nicht faszinierend, wenn man 
überlegt, dass die Cardamine selber 
nur wenige Zentimeter hoch ist? – 
Ich reisse sie trotzdem aus.

Wo ist denn das  
«Weihnachtsschneeglöckchen»?
Während wir arbeiten und dabei bereits an das 
kommende Gartenjahr denken, bekommen wir 
oft ein verspätetes Geschenk, denn der Garten 
schläft (ein Beweis sind die oben erwähnten  
Cardamine) ganz und gar nicht. Um dies zu do-
kumentieren, habe ich am 29. Dezember vor 

einem Jahr nicht nur die Schere eingepackt,  
sondern einige erfreuliche Entdeckungen foto-
grafiert.

Allerdings habe ich vergeblich nach meinem 
«Weihnachtsschneeglöckchen» gesucht: Das 
Breitblättrige Schneeglöckchen (Galanthus el-
wesii) beim Hauseingang blüht normalerweise 
vor den Festtagen. Dieses Mal sind die Laub-
blätter noch zusammengerollt, lassen aber die 
weissen Blüten erahnen. Ob ihm der trockene 
Sommer 2018 zugesetzt hat? – Ich bin nicht si-
cher, aber erinnere mich an den Rat Richard 
Birds. Der englische Gartenbuchautor, enthu-
siastischer Gartenliebhaber und Galanthomane 

Der Christmas Box mit Beeren und Knospen.

Winter in der Vase.
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förmigen hellgrünen Blüten geöffnet. Ob sie eine 
Wette darüber, wer zuerst blühe, mit der ver-
wandten rosafarbenen Lenzrose (Helleborus × 
hybridus) abgeschlossen hat? Beide haben An-
spruch auf den ersten Rang. Die Christrose (H. 
niger) hingegen fehlt in unserm Garten, da ihr 
trotz vieler Versuche kein Standort passte, eine 
echte Diva?

In ihren Blühwettbewerb hätten obige zudem 
das in der Nähe wachsende Winter-Alpenveil-
chen (Cyclamen coum) einbeziehen können. Sei-
ne dekorativen Laubblätter spriessen jeweils im 
Herbst. Wenn man Glück hat, findet man erste 
vereinzelte rosa Blüten am Jahresende. Ich be-
grüsse die zarte Pflanze und vergesse beinahe, 
dass ich mich ebenso über die letzten Röschen 
der Zwergrose mit dem hübschen Namen Rosa 
«Lily Rose» gefreut habe.

Es wird Zeit, ins warme Haus zu gehen. Doch 
vorher schneide ich uns einen Festtagsstrauss, 
in dem auch die orangegelben Zweige des Roten 
Hartriegels (Cornus sanguinea «Winter Beau-
ty») eine Rolle spielen. Hätten nämlich frostige 
Temperaturen im Dezember allen Pflanzen das Blühen verleidet, hätte ich mich wenigstens über 

farbige Hölzer freuen können.

Happy Gardening
Ich hoffe, dass auch Sie, liebe Leserinnen und  
Leser, in ihrem winterlichen Garten blühende 
Überraschungen finden, und wünsche Ihnen  
fröhliche Festtage (mit oder ohne Gartenarbeit) 
und einen glücklichen Start ins neue Jahr.   
Happy Gardening!

PS: Der erste Schnee – wenn auch eher ein 
Schäumchen – fiel im vergangenen Winter üb-
rigens am 3. Januar 2019. Wer erst am Drei-
königsstag feierte, hätte beinahe eine Chance 
für einen weissen Festtag gehabt!

Barbara Scalabrin-Laube

Gartenliebhaberin 
Alten/ZH

Fotos:  
Barbara Scalabrin-Laube

Früchte der Skimmia japonica Temptation.

Meistens blüht die Nieswurz ab Oktober.
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mag ich nicht) – ist ein Beispiel dafür: Er steht 
kurz vor der Blüte und trägt gleichzeitig letzte 
schwarze Beerenfrüchte. Ich freue mich bereits 
auf den süssen Duft der Sarcococca confusa und 
der Sarcococca hookeriana var. humilis. Die bei-
den immergrünen Zwergsträucher bevorzugen 
halbschattige Plätze und bleiben klein.

«Meisterangler»
Mit weissen oder rosa Knospen trumpfen zu-
dem zwei immergrüne Sträucher im Moor- 
beet auf: Während die lockeren Rispen der ja-
panischen Lavendelheide (Pieris japonica) ab 
Februar blühen, sind die zwittrigen Skimmien 
(Skimmia japonica) etwas später dran. Ich freue 
mich am Jahresende, dass die weibliche  
Skimmie noch immer voller roter Beeren ist. Die 
Vögel mögen sie nicht, denn sie bevorzugen die 
Früchte von Stechpalme, Zierapfel, Liguster, 
Strauchrose, Cotoneaster, Berberitze und Eibe. 

Ein komisches Schauspiel ergibt sich jeweils, 
wenn die Amseln entdecken, dass die baum- 
nussgrossen Steinfrüchte des Taschentuchbaums 
(Davidia involucrata) essbar sind. Da diese an 
etwa drei bis fünf Zentimeter langen Stielen hän-

gen, braucht es viel Geschick, um die Früchte 
auf einem Ast sitzend in die Höhe zu angeln. 
Einige Vögel sind dabei echte «Meisterangler» 
geworden. Da ich kein Vogel bin (aber manch-
mal einen habe), lasse ich die hellbraunen bis 
rötlichen Früchte am liebsten hängen, denn sie 
kommen mir wie Weihnachtskugeln vor.

Hätte am 29. Dezember 2018 die Sonne ge-
schienen, hätte ich mit Sicherheit viele immer-
grüne Gehölze fotografiert, denn die Blätter  
von Stechpalme, Duftblüte, Kirschlorbeer,  
Rhododendron und Efeu glitzern in der Win-
tersonne. Auch ohne diese finde ich weitere «Ge-
schenke»: Die Stauden lassen mich nämlich nicht 
im Stich. 

Eine veritable Pflanzen-Diva
Eine beinahe geöffnete Knospe der hellgrün  
blühenden Duftlenzrose (Helleborus odoratus) 
erinnert daran, dass ich mich genauer um- 
sehen sollte. Tatsächlich, die einheimische Stin-
kende Nieswurz (nennen wir sie doch lieber  
Helleborus foetidus), ein auf Stamm wachsender 
Helleborus, hat ein paar wenige ihrer becher-

Die rosafarbene Lenzrose blüht bereits.

Früchte der Skimmia japonica Temptation.
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leben in der kalten Jahreszeit erleichtern. Sie  
suchen geschützte Stellen in dichten Büschen, 
Nistkästen oder Gebäudenischen auf, oder sie 
verbringen die Nacht eng aneinandergeschmiegt. 
Viele Arten stellen ihren Speisezettel um und er-
nähren sich im Winter von Samen, während sie 
im Sommer in erster Linie Insekten oder Raupen 
fressen. 

Die Frage, ob wir unsere Vögel im Winter füt-
tern sollen, wurde früher sehr kontrovers disku-
tiert. Ein Argument gegen die Winterfütterung 
war, dass dadurch schwache Tiere überleben, was 
sich längerfristig negativ für das Bestehen einer 
Art auswirken könne. Inzwischen hat sich aber 
die Meinung durchgesetzt, dass die Winterfüt-
terung, wenn sie sachgemäss durchgeführt wird, 
durchaus Sinn macht. Verglichen mit anderen 
Bedrohungen wie die intensive Landwirtschaft, 
der Einsatz von Insektiziden und Pestiziden und 
die zunehmende Zerstörung der Lebensräume 
ist eine mögliche Gefährdung der Vögel durch 
die Winterfütterung bedeutungslos.

Vögel beobachten am Futterhäuschen
Der Winter verlangt von den Vögeln Verhaltens-
änderungen. Durch die winterliche «Notsitua-
tion» nimmt bei vielen Vögeln die Territorialität 
ab, und man verträgt sich eher bei der Nahrungs-
suche. Dies kommt dem Vogelfreund entgegen, 
da er an der winterlichen Futterstelle verschie-
denste Arten auf engem Raum beobachten kann. 
Es bietet sich so die einmalige Gelegenheit, die 
Vögel aus der Nähe zu beobachten, ihr Verhalten 
zu studieren und damit eine engere Beziehung 
zu unserer Tierwelt zu entwickeln. 

Dies ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern 
auch für uns Erwachsene. Je länger man sich mit 
den Futterhausbesuchern beschäftigt, desto mehr 
erkennt man, dass Vogel nicht gleich Vogel ist. 
Und man beginnt sich Fragen zu stellen: Welche 
Arten besuchen die Futterstelle? Wer kommt 
wann? Welches Futter wählen sie und wie be-
arbeiten sie es? Wer streitet mit wem? Wer kommt 
alleine, wer in Gruppen? 

Die Ersten
Die häufigsten und meistens auch die ersten Be-
sucher sind die Meisen. Die bekannteste Art ist 

Temporäre Grünfinkenbelagerung:  
Die Kohlmeise muss pausieren.

Gibt’s hier etwas? 
Der Eichelhäher.
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Von Gangs, Clans, Streithähnen und
anderen gefiederten Freunden 

N A T U R

Seit meiner Pensionierung habe ich das Privileg, wildlebende Vogelarten  
bequem vom Wohnzimmer aus der Nähe zu beobachten und mich an ihnen zu  
erfreuen. In der Märzausgabe habe ich darüber berichtet, was man erleben  
kann, wenn man einen Nistkasten im eigenen Garten aufhängt. Eine noch bessere 
Gelegenheit, das Verhalten wildlebender Vögel aus der Nähe zu studieren, bietet  
das Vogelhäuschen in den Wintermonaten.

Unser Haus steht in einem ländlichen Gebiet mit 
einem Wald in der nahen Umgebung. Daher habe 
ich das Glück, dass unser Futterhäuschen im 
Winter von vielen Vogelarten besucht wird. Ein 
Vogelhäuschen im städtischen Gebiet kann die-
se Vielfalt zwar nicht bieten. Aber es lohnt sich 
trotzdem. Es muss ja nicht immer ein Eichel häher 

sein – das Treiben von Spatzen oder Kohlmeisen 
am Futterhaus zu beobachten, ist ebenso faszi-
nierend. 

Winterfütterung ja oder nein?
Unsere überwinternden Vögel haben eine Reihe 
von Anpassungen entwickelt, die ihnen das Über-
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 N A T U R

Amsel
Äpfel, Rosinen, Haferflocken,

gehackte Nüsse, Mehlwürmer,

geschälte Sonnenblumenkerne,

getrocknete Beeren

Rotkehlchen
gehackte Nüsse,

Getreideflocken,

Mehlwürmer,

Rosinen in Kokosfett/Talg

Blaumeise
Sonnenblumenkerne,

gehackte Erdnüsse

u.a. Nüsse

Buchfink
Sonnenblumenkerne,

gehackte Erdnüsse u.a. Nüsse,

ölhaltige Samen (Hanf),

Bucheckern

Grünspecht
Äpfel, Fett,

gefettete Erdnüsse

(Fettblock mit Erdnüssen

oder Mehlwürmern)

Eichelhäher
ganze Erdnüsse,

Maiskörner, Eicheln

Elster
ganze Erdnüsse,

Maiskörner

Feldsperling
Allesfresser,

gehackte Nüsse, Samen,

Fettfutter, Rosinen,

getrocknete Beeren

Haussperling
Allesfresser,

gehackte Nüsse,

Fettfutter, Rosinen,

getrocknete Beeren

Kleiber
Getreideflocken, Hanf,

Nüsse (Haselnuss),

Sonnenblumenkerne

Kohlmeise
gehackte Nüsse,

Sonnenblumenkerne

Stieglitz
gehackte Nüsse,

ölhaltige Samen (Hanf & Mohn),

Sonnenblumenkerne,

Samen abgeblühter Stauden

Winterliche Snackbar
Wer frisst was?
Das Füttern von Vögeln im Winter ist nicht nur ein Natur-
erlebnis, sondern vermittelt obendrein Artenkenntnisse.
Die meisten engagierten Vogelschützer haben einmal als
begeisterte Beobachter am winterlichen Futterhäuschen
begonnen. Doch was eignet sich als Vogelfutter?
Und welche Art bevorzugt welches Futter?

Impressum © 2016, NABU-Bundesverband
Naturschutzbund Deutschland (NABU) e. V.
Charitéstraße 3, 10117 Berlin
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bilden sich Luftpolster, die isolierend wirken und 
so den erhöhten Energiebedarf reduzieren. 

Am Morgen herrscht der grösste Andrang. 
Die Energiereserven sind erschöpft und die  
Vögel hungrig. Nach einem vorübergehenden 
Rückgang der Besucherzahlen finden dann  
am frühen Nachmittag und Vorabend wieder  
viele Vögel den Weg zur Futterstelle.

Bauweise
Das Futter muss vor Regen und 

Schnee geschützt sein. Die Futter- 
stelle muss so gestaltet sein, dass kei- 

ne Kotverunreinigungen möglich 
sind und dadurch Krankheiten 
übertragen werden könnten. Die 

meisten handelsüb- 
lichen einfachen 
Vogelhäuschen er-
füllen diese Vor- 

gabe (Krippe mit 
geschütztem Körner- 

behälter). Offene, grös-
sere Futterstellen können 

für die Vogelbeobachtung 
attraktiver sein. Die Gefahr der 

Verkotung des Futters ist jedoch 
gross. Deshalb müssen diese Vogel-

häuser ab und zu mit heissem Wasser 
gereinigt werden. 

Klein, aber fein: Die Blaumeise.Das schüchterne Rotkehlchen.

Wenn dieser Artikel ihr Interesse geweckt hat, 
so finden sie auf folgenden Webseiten weiterge-
hende Informationen: 
www.birdlife.ch
www.vogelwarte.ch
www.nabu.de.

Ein Buntspecht 
am Meisenknödel.

Dr. Urs Baserga 

Biologe  
Alten/ZH

Fotos: Urs Baserga

Futter
Verwenden Sie qualitativ einwandfreies Futter. 
Für die Körnerfresser wie Finken, Sperlinge  
oder Meisen gibt es im Handel Fertigfutter- 
mischungen. Am besten eignen sich Mischun- 
gen aus Hanfsamen und Sonnenblumenkernen. 
Salzhaltige Nahrung oder Essensreste dürfen 
nicht verfüttert werden. Für Weich- und Insek-
tenfresser wie Amsel oder Rotkehlchen eignen 
sich Haferflocken, Rosinen, angefaultes Obst  
sowie Nüsse, Rindertalg oder Schweinefett. Be-
liebt sind auch die im Handel überall erhältli- 
chen Meisenknödel.

6 2  |  H E V  1 2 - 2 0 1 9

die Kohlmeise. Sie holt sich einzelne Sonnenblu-
menkerne, fliegt meist zurück auf einen Ast, um-
klammert mit dem Fuss die Kerne und zerbricht 
mit ihrem Schnabel die Schale. Aber auch weite-
re Meisenarten wie die Blaumeise, die Tannen- 
oder die Haubenmeise sind am Futterhaus zu 
beobachten. 

Die Streithähne
Man entdeckt auch den aggressiven Besucher.  
Er toleriert niemanden neben sich und ver- 
sucht mit ständigen Droh- und Hackgebärden 
die anderen Vögel zu verscheuchen. Solche  
Drohgebärden sieht man bei vielen Arten,  
wenn die Platzverhältnisse am Vogelhäuschen 
eng werden. 

Der Futterneid kann auch zu grotesken  
Situationen führen: Ich denke da an die Amsel, 
die mit viel Stress zwei weit auseinander liegende 
Äpfel verteidigt und durch das ständige  
Hin-und-her-Rennen selber nicht zum Essen 
kommt.

Der Schüchterne
Im Gegensatz dazu kann man das schüchterne 
Rotkehlchen erkennen, das die Futterstelle ab-
wartend beobachtet, um dann kurz am Futter-
platz aufzutauchen und sofort wieder ins schüt-
zende Unterholz zu flüchten. 

Gangs und Clans
Oftmals besuchen auch ganze Schwärme die Fut-
terstelle. Sie nehmen das Futterhaus samt und 

sonders in Beschlag, so dass die eigentlich wehr-
hafte und selbstbewusste Kohlmeise kurzfristig 
auf das Dach des Futterhauses flüchten muss. 
Solche Schwarmbildungen sieht man oft bei 
Grün- und Bergfinken. Aber auch Spatzen oder 
Buchfinken besuchen das Futterhaus häufig als 
Gruppe.

Seltene, aber gern gesehene Gäste
Neben den regelmässigen und häufigen Gästen 
besuchen bei einer naturnahen Umgebung Vo-
gelarten die Futterstelle, die man sonst eher 
selten zu sehen bekommt. Dazu gehören z.B. 
der Eichelhäher, der Kleiber, die Wacholder-
drossel, Spechte oder auch Kernbeisser.

Das Vogelhaus
Standort
Achten sie auf den Standort des Vogelhäus-
chens. Als Rückzugs- und Zufluchtsort bei Ge-
fahren ist es von Vorteil, wenn in der Nähe des 
Futterhauses Bäume oder Sträucher stehen. Zu-
dem muss die nähere Umgebung der Futter-
stelle für die Vögel überschaubar sein, damit 
sie vor den Katzen sicher sind. 

Besuchszeiten
Am Futterhaus gibt es Stosszeiten. Falls sich in 
der Nähe des Vogelhäuschens ein Baum befin-
det, kann man an frostigen Tagen die Vogel-
hausbesucher – kugelrund aufgeplustert auf den 
Ästen sitzend und auf das morgendliche Futter 
wartend – beobachten. Durch das Aufplustern 

Ein eher seltener Gast: Die Wacholderdrossel.
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PFAN N E NSTIE L 
www.hev-pfannenstiel.ch  
P: Christian Winzeler 
GS: Girschweiler Partner AG,  
 Seestrasse 73, Postfach 511, 8712 Stäfa,  
 Tel. 044 926 10 70, Fax: 044 928 15 16 
 info@hev-pfannenstiel.ch 
R: Girschweiler Partner AG

RIC HTE RSW IL 
www.hev-richterswil.ch  
P: Dr. iur. Peter P. Theiler 
R: keine telefonische Auskünfte;  
 persönliche Auskünfte in der Regel am  
 2. Donnerstag jeden Monats, 
 18.00 – 19.00, Büro Oliver Speich,  
 Poststrasse 7

RÜTI U N D U MG E BU NG 
www.hev-rueti.ch  
GS: HEV Rüti und Umgebung 
 Dorfstrasse 4, Postfach 230, 8630 Rüti 
 Tel. 055 251 00 51, Fax 055 251 00 50 
P: Thomas Honegger  
 praesidium@hev-rueti.ch 
R: Thomas Honegger lic.iur. RA, Inhaber 
 Zürcher Notarpatent, Tel. 055 246 31 50 
 Christoph Lerch lic.iur. RA, Tel. 044 210 11 55  
 rechtsberatung@hev-rueti.ch

SC HLIE RE N 
www.hev-schlieren.ch  
P: Peter Voser 
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00 
 HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20 

THALW IL– RÜSC HLIKON – OBE RRIE DE N
www.hev-rueschlikon.ch 
P: Philipp Hüppi, philipp.hueppi@hev-thalwil.ch 
 Etzlibergstr. 41, 8800 Thalwil

USTE R 
www.hev-uster.ch  
P: Rolf Denzler, Tel. 044 943 66 06  
GS: Werner Brus Treuhand, Tannenzaunstr. 13,  
 8610 Uster, Tel. 043 943 66 07, info@hev-uster.ch 
R: Mo-Fr: 8.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00,  
 Tel. 044 250 22 22

WÄDE NSW IL 
www.hev-waedenswil.ch  
GS: Acanta AG, info@hev-waedenswil.ch 
 Tel. 044 789 88 90 
P: Astrid Furrer

WALLISE LLE N U N D U MG E BU NG
www.hev-wallisellen.ch 
P: Urs Kälin c/o Kälin Immobilien-Treuhand AG 
 Querstrasse 1,8304 Wallisellen 
 Tel. 044 877 40 70, Fax 044 877 40 77 
 u.kaelin@immo-kaelin.ch 
R: RA Dr. Stefan Schalch,  
 RA lic. iur. Christopher Tillman 
 Legis Rechtsanwälte AG,  
 Forchstr. 2, Kreuzplatz, 8032 Zürich 
 Mo–Fr: 9.00–12.00/14.00–17.00 
 Tel. 044 560 80 08

W E IN ING E N – G E ROLDSW IL – OE T W IL 
www.hev-weiningen.ch  
P: Daniel Weber  
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00 
 HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20 

W E T Z IKON 
www.hev-wetzikon.ch  
GS: HEV Wetzikon und Umgebung, 8620 Wetzikon 
 Tel. 044 932 44 77,  
 info@hev-wetzikon.ch 
P: Ruth Bohren (ad interim) 
 Tel. 044 932 44 77, info@hev-wetzikon.ch 
R: Fabian Gehrig, MLaw, Tel. 043 488 20 20 
 rechtsdienst2@hev-wetzikon.ch 
 Michael Wild, MLaw, RA, Tel. 044 905 20 00 
 rechtsdienst@hev-wetzikon.ch

REG ION W INTE RTH U R 
www.hev-win.ch  
GS: Lagerhausstrasse 11, info@hev-win.ch 
 8401 Winterthur,  
 Tel. 052 212 67 70, Fax 052 212 67 72 
P: Martin Farner 
R: Mo–Fr: 9.00–11.30 
 persönliche Beratung nach Vereinbarung

ZÜ RIC H 
www.hev-zuerich.ch  
GS: Albisstrasse 28, hev@hev-zuerich.ch 
 Postfach, 8038 Zürich 
 Tel. 044 487 17 00, Fax 044 487 17 77 
P: Gregor A. Rutz 
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.00–17.00 
 Tel. 044 487 17 17 
 persönliche Beratung nach Vereinbarung
 Adressänderungen/Mitgliedschaften 
 Cornelia Clavadetscher, 
 HEV Zürich, Postfach, 8038 Zürich 
 cornelia.clavadetscher@hev-zuerich.ch 
 Tel. 044 487 17 74, Fax 044 487 17 98
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Sektionen-Info
P: Präsident/in
VP:  Vizepräsident/in
R: tel. Rechtsauskunft, wo keine separate  
 Telefonnummer erteilt P/GS Auskünfte
GS: Geschäftsstelle

DÜ BE N DORF U N D OBE RES G L AT TAL 

www.hev-duebendorf.ch 
P: Heinz O. Haefele,  
 heinz.haefele@hev-duebendorf.ch 
 Anwaltsbüro Heinz O. Haefele, 
 Bahnhofstrasse 10, 8340 Hinwil 
GS: Bettlistrasse 28, 8600 Dübendorf 
 Tel. 044 820 03 43, Fax 043 355 24 59 
R:  persönliche Auskünfte nach telefonischer  

Vereinbarung

E NGSTRING E N 

www.hev-engstringen.ch 
P: Peter Landolt, peter@klandolt.ch  
 Obere Hönggerstrasse 23,  
 8103 Unterengstringen  
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00 
 HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20 

HORG E N 

www.hev-horgen.ch 
P: Bruno Cao 
GS:  Seestrasse 201, 8810 Horgen 

Tel. 079 309 29 77, info@hev-horgen.ch
R:  RA lic. iur. Martina Sieber Lüscher,  

Mediatorin 
zu Bürozeiten, Tel. 044 770 13 77  
info@sieberluescher-recht.ch 

KILC HBE RG 

www.hev-kilchberg.ch 
P: Jürg Lehner  
 info@hev-kilchberg.ch 
 Bergstrasse 12, 8802 Kilchberg 
 Tel. 044 715 40 14, Fax 044 715 55 72

KLOTE N 

www.hev-kloten.ch 
P: Ralph Homberger 
GS: Treuhand Abt AG, 8152 Glattbrugg 
 Barbara Zika, Tel. 044 874 46 46 
R: Ralph Homberger 
 ralph.homberger@gmx.ch 
 Lärchenweg 9, 8309 Birchwil 
 Tel. 079 347 58 86 
 Mo–Fr: 09.00–12.00/14.00–17.00

KÜSNAC HT 

www.hev-kuesnacht.ch  
P: Markus Dudler 
R: Mo–Fr: 8.00–12.00/13.30–17.00,  
 Tel. 044 266 15 00

ADLISW IL 
www.hev-adliswil-langnau.ch
P: Barbara Gautschi,  
 info@hev-adliswil-langnau.ch 
 c/o entrée Architekten und Ingenieure AG,  
 Moosstrasse 49, Postfach 1010, 8134 Adliswil 
 Tel. 043 377 19 19, Fax 043 377 19 17
R: keine persönlichen Auskünfte, nur tel. Auskünfte,  
 kein Aktenstudium

ALBIS 
www.hev-albis.ch 
P: René Homberger
R: Mo, Mi, Fr, jeweils 14.00 Uhr – 17.00 Uhr  
 Tel. 044 761 70 80, info@sit-immo.ch

BIRME NSDORF – U IT IKON – AESC H 
www.hev-birmensdorf.ch 
P: Caesar Pelloli, info@hev-birmensdorf.ch 
 Rebhalde 13, 8903 Birmensdorf, Tel. 044 737 11 19 
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00 
 HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20 

BÜ L AC H U N D U MG E BU NG 
www.hev-buelach.ch 
P: Andres Bührer
GS: Meier & Partner Immobilien und Verwaltungs AG,  
 Sonnenhof 1, 8180 Bülach
 HEV Bülach, Postfach 516, 8180 Bülach, 
 info@hev-buelach.ch 
R: Meier & Partner, Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,  
 Tel. 044 860 33 66

DIE LSDORF 
www.hev-dielsdorf.ch
P: Ernst Schibli
R: Gfeller Budliger Kunz, Rechtsanwälte 
 Tel. 044 383 58 38 (übliche Bürozeiten)

DIE T IKON – U RDORF
www.hev-dietikon-urdorf.ch 
P: Hans Schenk, info@hev-dietikon-urdorf.ch 
 Staffelackerstrasse 25, 8953 Dietikon 
 Tel. 044 741 45 30, Fax 044 741 45 30 
R: Mo–Fr: 8.30–12.00/13.30–17.00,  
 HEV Limmattal, Tel. 044 250 22 20
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S E R V I C E

R O L F  S C H L A G E N H A U F  A G
M A L E N  |  U M B A U E N  |  F A S S A D E N

Ob Maler-, Gipser- oder Maurerarbeiten,  
Fassaden- oder Gerüstbau, Bodenbeläge oder  
Gesamtsanierungen: Schlagenhauf ist der  
Experte für Ihr Bauprojekt. Wir bieten alle  
Dienstleistungen aus einer Hand, egal, wie klein  
das Objekt ist.

Rolf Schlagenhauf AG T 0848 044 044 
Seestrasse 1013 info@schlagenhauf.ch 
8706 Meilen  www.schlagenhauf.ch

M A L E R

D E N O V A  L I V I N G  &  D E S I G N  A G
G A R T E N M Ö B E L

Ihr Spezialist für alles rund um das Thema  
Gartenmöbel. Mit einem riesigen Sortiment an  
Lounges, Tischen und Stühlen, Liegen,  
Sonnenschirmen und noch vielem mehr finden  
Sie genau die Gartenmöbel, die exakt zu Ihnen  
und Ihrem Garten passen.

denova living & design ag T 044 441 76 76 
Riedstrasse 1  dietikon@denova.ch 
8953 Dietikon  www.denova.ch

G A R T E N M Ö B E L

B R U N N E R  K Ü C H E N  A G
K Ü C H E N B A U

Die echte Schweizer Küche. Vom Design, Planung 
über die Produktion bis zur Montage alles aus einem 
Haus. Seit über 40 Jahren bauen wir qualitativ  
hochwertige und massgefertigte Küchen. Besuchen  
Sie unsere grosse und vielseitige Ausstellung in  
Bettwil mit über 30 komplett eingerichteten Küchen.

Brunner Küchen AG T 056 676 70 70 
Hauptstrasse 17 info@brunner-kuechen.ch 
5618 Bettwil  www.brunner-kuechen.ch

K Ü C H E N

Hier könnte 

Ihr 
Eintrag stehen

Weitere Auskünfte unter:
Telefon 044 487 18 08
E-Mail Inserate@hev-zuerich.ch
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AZB 
Postfach 
8038 Zürich

WIR WÜNSCHEN
IHNEN ZUM
JAHRESWECHSEL
RUHIGE FEST­
TAGE UND EINEN
ERFOLGREICHEN
START INS
NEUE JAHR.

Eine Unternehmung der

Tramstrasse 109
8050 Zürich

044 311 51 31
info@homeserviceag.ch


